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Zweite Wammer.

«S. öffentliche Sitzung
am Dienstag den 26 . April 1910.

Präsident Rohrhurst eröffnet kurz nach 9*/* Uhr
die Sitzung .

Tagesordnung :

Anzeige neuer Eingaben . Sodann :

- t - Fortsetzung und Schluß der Beratung (Spezialberatung)
Gerdas BudgetGr. Finanzministeriums für 1910u. 1911 , Aus-

Titel IV und Einnahme Titel I ( Forst - und Domänen-
Maltung) , — Drucksache Nr. 13 a — , und damit in Verbin-
^ über : die Petition des Evangelisch -protestantischen Kir -
^ >gemeinderats Schopfheim , die Unterhaltung des evan -
Mchen Pfarrhauses in Schopfheim betr . ; Berichterstatter :
^ 8- S ä n g e r.

k ^ Rundlicher Bericht der Budgetlommission und Beratung

*) das Spezialbudget Großh . Oberrechnungskammer für
1910 und 1911 und damit in Verbindung über : die
Petition der Rechnungsbeamten der Oberrechnungskam¬
mer um Belastung ihrer derzeitigen Beförderungsverhält-
n'ffe ;

k) die Denkschrift Großh . Oberrechnungskammer über die
Ergebniste der Rechnungsabhör in den Geschäftsjahren
1907/08 und 1908/09 (Drucksache Nr . 8) — Drucksache
Nr. 14 (3 a) — ; Berichterstatter : Abg. Neuhaus .

Bericht der Kommission für Justiz und Verwaltung und
^ tung über den Gesetzentwurf , die Jrrenfürsorge betr.

Trucksache Nr 63 a — ; Berichterstatter : Abg. Büchner .

R• ^ egierungstisch : Zunächst Ministerialdirektor
, z^ .s

"anzniinisterium Geheimerat Göller , Forst- und

| ^ ^ lendirektor Geheimerat Troger , die Ministerial -
^ ^ Autoui und Zimmermaun , Geh. Finanzrat

» Oberforstrat Gretsch ; später Minister des
Ir Wirkt . Geheimerat Frhr . von und zu Bod -
lui Ministerialdirektor Geheimerat Dr . Glöckner .

Die eingegangene Petition des Hotel-Pensionsbesitzers
Saucy -Ludwig in Hubacker um Aufhebung der Durch¬
fahrt der Züge Nr . 1360 und 1361 auf der Station
Hubacker wird der Kommission für Eisenbahnen und
Straßen überwiesen .

Zu Ziffer 1 der Tagesordnung erhalten das Wort

Oberforstrat Gretsch : Bis vor ganz kurzer Zeit
hat die badische Forstverwaltung ihre wirtschaftlich
und finanziell wichtigste Tätigkeit, das ist die Ab¬
nutzung und die Pflege der Bestände sowie die
Regelung des Maßes dieser Abnutzung, wie überhaupt
ihre ganze forsttechnische Arbeit in der Stille ihrer
Wälder , abseits von der breiten Verkehrsstraße vollziehen
können, ohne daß hierüber in der Öffentlichkeit in
irgend nennenswerter Weise eine Kritik laut geworden
wäre ; im Gegenteil , man wird sagen dürfen , unsere
Verwaltung hat durch ihre Wirtschaftsergebnisse , die doch
fast allenthalben eine Steigerung in der Intensität des
Betriebes und als dessen vornehmste Wirkung eine mehr
oder weniger erhebliche Aufwärtsbewegung in der
Nutzung aufweist, im Laufe .der Jahre sowohl hier wie
auch im anderen Hohen Hause , aber auch, worauf
ebenfalls großes Gewicht zu legen ist , bei der großen
Mehrzahl unserer waldbesitzenden Gemeinden und
Körperschaften (es sind deren 1600) ein ge¬
wisses Maß des Vertrauens erworben, ja , wenn
man die Verhandlungen des Landtags während
einer Reihe von Sessionen überblickt, wird man sogar
sagen dürfen , dieses Vertrauen hat im allgemeinen , so¬
weit diese forsttechnischen Fragen und Leistungen in
Betracht kommen , öfters sogar in warmen Worten der
Anerkennung seinen Ausdruck gefunden. Ich sehe dabei
ab von den besonderen Wünschen bezügl . einer anderen
Jagdnutzung , bezügl . ausgiebigerer Streunutzungen und



anderer lokaler Desiderien . In diesem Verhältnis ist
nun in allerjüngster Zeit ein gewisser Wechsel zu
verzeichnen , in dieses schöne Vertrauensverhältnis , aus
dem heraus die Forstverwaltung gewiß viel Kraft und
Stärke und Freude zur Weiterarbeit geschöpft , und aus
dem heraus gewiß auch für die vielen Waldbesitzer ,
insbesondere auch für die zahlreichen Gemeinden und
Körperschaften , ein gewisser Zustand des Befriedigt¬
seins sich herausgebildet hat , sucht sich nun in aller -

jüngstex Zeit ein gewisser nagender Bazillus
einzunisten . Man sucht die Richtigkeit unserer Wirt¬
schaftsgebarung mit Zweifelsmomenten zu belasten ,
man sucht forsttechnische Fragen in der Öffentlich¬
keit zu erörtern , man sucht in Broschüren und
gleichgestimmten Zeitungsartikeln , die landauf und
landab erschienen , die Meinung zu verbreiten , daß
wir in der Abnutzung unserer Bestände nicht in dem
Maße fortgeschritten seien , wie es nach Maßgabe der
Umstände wünschenswert erscheine , daß wir mit einem
Wort etwas rückständig geworden seien . Sie wissen ,
daß den Ausgangspunkt bezüglich dieser geänderten
Lage der Antrag des Grafen Törring bildet , der
vor zwei Jahren in der bayerischen Kammer der Reichs¬
räte verhandelt wurde . Damals hat der genannte
Graf den Antrag gestellt , es solle mit Rücksicht auf die
höheren Nutzungsziffern in anderen Staatswaldungen ,
die bezüglich der Holzarten und ihrer Standortsverhält¬
nisse ähnliche Produktionsverhältnisse aufweisen , wie
insbesondere Württemberg und Baden , auf die Er¬
wirtschaftung eines höheren Ertrages auch aus den
bayerischen Staatswaldungen hingewirkt werden .
In der Begründung jenes Antrags wurde speziell
auf die Ergebnisse der badischen und der württem -
bergischen Staatsforstverwaltungen in vorbildlicher
Weise hingewiesen und dabei betont , daß wir einen
Reinertrag erwirtschafteten , der etwa doppelt so hoch
sei wie der bayrische , und daß gerade die Nutzungen
bei uns um etwa 50 Prozent höher seien als in
Bayern . Trotzdem haben wir es vor 2 Jahren erlebt ,
daß 14 Tage , nachdem dieser Antrag in der bayeri¬
schen Reichsratskammer beraten wurde , ein Zeitungs¬
artikel in dem Moment erschien , als gerade das Budget
der Forstverwaltung hier in der Zweiten Kammer
beraten wurde , und in diesem Zeitungsartikel war ge¬
sagt , gerade so wie in Bayern könne auch in Baden
die Nutzung um einen Festmeter erhöht werden . Ich
meine , wo solche erhebliche Unterschiede in der Nutzung
Vorlagen — (Bayern nutzte damals 4V 2 fm , Baden
6,6 pro ha , und dabei hatte Bayern einen Reinertrag
von 25 M . pro ha , Baden einen solchen von 50 M .
pro ha ) — , hätte man einen solchen Vergleich nicht
ziehen und nicht in der Presse die Meinung erwecken
dürfen , als ob bei uns die gleichen Voraussetzungen
zu einer Erhöhung der Nutzung gegeben seien . Ich
meine , man war bei dieser Sachlage und in
diesem Zusammenhangs auch vom Standpunkte
der Logik aus nicht berechtigt , in einem Zeitungs¬
artikel die Meinung von unserer angeblichen Rück¬

ständigkeit hervorzurufen . Jener Zeitungsartikel wurde
damals hier im Hohen Hause nicht weiter besprochen ,
die Zeit war ja hierfür zu kurz . Es hatte nur der
Regierungsvertreter auf Anfragen des Abg . Freiherrn von
Mentzingen Auskünfte gegeben , durch welche unser Stand¬
punkt bezüglich des damaligen Ertrages und der Nutzungs¬
verhältnisse dargelegt wurde . Die Sache kam sodann
in der Ersten Kammer zur näheren Erörterung . Der
Herr Berichterstatter der Ersten Kammer , Freiherr von
Stotzingen , unterzog aus Anlaß des Antrags Törring
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unsere badischen forstlichen Verhältnisse einer sehr grN . ^renn
lichen Untersuchung , wobei unsere Tätigkeit auf Hq
und Nieren geprüft wurde . Er verfaßte eins
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eigenen forstlichen Bericht , der auch im wesen , Ette
lichen von der Kommission der Ersten Kamm Q unj, ,
angenommen wurde . Als wesentliches Resultat jMyrenr
Kommissionsberatung ergab sich , daß Me 6« ^
Kammer zum Ausdruck brachte , es könne M
zeit vom Standpunkt der Nachhaltigkeit eii
wesentliche Erhöhung des Abgabesatzes
6,6 Festmeter pro Hektar z . Zt . nicht befürwortet wei
Das war der Abschluß der Sache im vorigen Lau!
Man hätte nun meinen sollen , die Angelegenheit
damit erledigt . Allein der Funke glühte unter . , ,
Asche weiter , es fand sich auch bald ein Retter in !k .

e

Not . Es wurde ein Bericht den beteiligten M» , ,
sterien , angeblich in dienstlichem Auftrag , übermiiÄ **

und sodann im vorigen Spätjahr die Broschüre W .
öffentlicht , die sich betitelt „ Die forstlichen Verhältnis !
Badens " und es folgte dann einige Zeit nachher nal ^

tvi

die zweite Broschüre , die sich den Titel beilegt „ft ™ ■

Modernisierung der badischen Domänen - und fr !" emn

meindewaldwirtschaft " . Die gestrigen Herren O
»

ner haben nun ihre , Ansichten im wesentlich« * n

auf der Grundlage dieser beiden Broschüren auA -

sprachen , der Herr Abg . Duffner hat allerdings daf ^ em
bemerkt , es scheine ihm , daß einzelne Übertrei ' v» Zei
b u n g e n in diesen Broschüren enthalten seien . Stt# zu
ich nun aber auf diese Äußerungen der Herrew m* M de

gestern und im Zusammenhang damit auf den JnW ^ vers
der Broschüren eingehe , möchte ich Ihnen zeigen , Greis
unsere Forstverwaltung tatsächlich im Lause Ü Vkmai
letzten Dezennien geleistet , unter welchen U « ' tließ
ständen diese Leistung sich vollzogen hat , was dnWehm .
für den Wald und seine Besitzer herausgekomins
ist und wie sich die Aussichten voraussichtlich für
Zukunft gestalten werden .

Wenn man diese Fragen behandelt , so treten natm
die Nutzungen in den Vordergrund ; aber die N
allein gibt kein genügendes Bild bezüglich der
Wicklung einer Forstwirtschaft . Es kommen da
noch andere
spielt dabei

Momente in Betracht , insbeso ^ ^ ^
in einem Gebirgskunde der ^

bau eine große Rolle , und schließlich muß man f ^
die allgemein wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtig ^ . .

tl

da diese auf die ganze Entwicklung der WaldwirW ^
®

einen großen Einfluß ausüben . Es scheint mir ug (;i
nötiger , diese historische Entwicklung einer kurzen ^

etl

sicht zu unterziehen , weil gerade unsere Kritiker dE «t,
Moment fast ganz außer Acht gelassen haben , ^
rend doch der wirtschaftliche Zustand einer Forstvel ^ ^

•

tung sich als das Ergebnis einer langjährigen
Wicklung darstellt . Wer also den heutigen Zustand s

* *<
tig verstehen will , muß auch in der Lage sein , die
stände zu erkennen und zu würdigen , die den
Zustand gezeitigt haben .

In der Entwicklung der badischen Forstver !
kann man eigentlich zwei deutlich von einander
dene Perioden unterscheiden . Die 60er Jahre des von.

Jahrhunderts bilden den eigentlichen Wendepunkt . ~

her herrschte vorwiegend Brennholz Wirtschaft ,
wenig Nutzholz Wirtschaft , Absatz an Starkhölzern
größere Entfernung kam fast nur da vor , wo diese rn

_>

Nähe von
'

Floßstraßen waren (die sog . Holländer ^
zer ) , von wo aus sie nachher auf dem Wasserweg an

^
Rhein gebracht wurden , im übrigen war fast nur » "

SO
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t)v gtiittiiBrennholz für den örtlichen Bedarf sowie in großer
auf H» x,gx bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein
te eiE gMrbliche Zwecke , den Bergwerksbetrieb , für die

lütten usw. vorhanden . Es wurde sehr viel Holz an
und Stelle verkohlt. Für die weitere Verbringung
Vrennholzes und der Kohle genügten noch die pri -

!N Transportanstalten . Für die Gebirgswaldun -

zmügten damals noch wenige und schlechte Wege . Es
ln nun von der Mitte des vorigen Jahrhunderts
>ewaltige Verkehrsauffchwung , in Verbindung da-

lmählich die Einfuhr von Steinkohlen , während die
ichen Bergwerke eingingen . Man mußte sich also
neuen Absatzquellen für das Holz umsehen . Es

bekanntlich im Jahre 1840 der Mannheimer
» fen eröffnet , es folgte dann der Ausbau der
« ptbahnlinien von 1840 bis etwa Mitte der

Jahre, es folgte der Ausbau des Straßennetzes , ins -
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Maßstabeinen
bleutet , füge ich bei, daß je hundert Hektar mit

™ laufende Meter Wegen neu erschlossen
Lm allgemeinen gilt ein Wegnetz im Gebirge

vollständig , wenn pro 100 Hektar etwa drei

«T vorhanden sind . Sie sehen daraus , daß

^ egbau eine solche Intensität angenommen hat ,

f
^ and dieser Zeit etwa die Hälfte sämt

^0
^ Domänenwalduengen , das sind etwa

. Hektar , neu mit Wegen versehen worden sind . Und
^ emeindewaldungen — es ist das ge

erhältnij
Emöere arich in unserem Schwarzwalde ,

hher na
* e§ toar nun die Zeit gekommen , wo die Forstverwal -

legt ,D> ^ i>ch für den Ausbau des Wegnetzes einrichten mußte
und A ^ Eichten konnte. Diese Zeit fiel etwa zusammen

cen R der Gründung des Reichs , von wo an die wirtschaft -

esentM Een Verhältnisse einen großen Aufschwung genommen
auA ^ Das Geheimnis des Fortschritts lag für die

ngs dq> ^ Verwaltung nun darin , daß man die wirtschaft -

b ertrei' EenZeichen der Zeit rechtzeitig erfaßte , und ich glaube
rt, BelX zu dürfen, man darf der badischen Forstverwaltung
irren w* ‘Stilen Vorwurf machen, daß sie diese Zeichen der Zeit
m JnW ^ verstanden hätte . Nachdem in den 70er Jahren die
gen , M 'lzvreise eine rapide Steigerung erfahren hatten , da
Zoiise tztkman sich, es müsse jetzt auch in bezug auf die A u f -
enM Eließung der Waldungen erheblich mehr ge¬

nas da chm. Das geschah auch , es . wurden höhere Mittel für

.
^ 0I!linL Knuten angefordert , und nachdem namentlich seit
1 für mte der 80er Jahren Anzeichen dafür vorhanden

*“
fen

; daß dieser Aufschwung sich auf breiterer ,
, nat0 ^ Glider Grundlage vollziehen werde , da sind wir

' NuW stärkerem Maße an den Ausbau unseres Weg -

der ^ ^ derangctreten. In der Budgetperiode 1886/87

da ^ j
e 5Unt erstenmal eine Anforderung von 200 000 Mk.

Außerordentlichen Budget speziell für
At 7* Meliorationszwecke angefordert , und diese später

man ^ /̂ Ekhöhten Anforderungen im außerordentlichen Bud -

cksichsi^ ^ -
"te Bewilligurrg der Landstände . Lediglich zu

fc,
dkrrtzungen intensiver und zugleich

'
Erkauf unserer Hölzer rentabler gestalten zu

ist man in diese Aktion eingetreten . In dieser
jo , - -l will ich Ihnen nur einige wenige Ziffern mit -

rstvei ^ »?^ - Äir haben an Fahrwegen im Walde gebaut in
igen «JTvon 1879 bis 1907 j ä h r li ch r u n d 50 K i l o >
stand * t , das ist ein Wegnetz von 1402 Kilometer , dessen

diveinen Aufwand von 6 ^ Millionen Mark
# £ mberie.
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radezu ein Ruhmesblatt unserer badischen Ge -

meindeforstverwaltung , aber auch ein wertvolles Zeichen
der hohen Einsicht unserer Gemeindebehörden — ist in
dieser Zeit beinahe Gleiches geleistet worden . Es
wurden nämlich an Holzabfuhrwegen jährlich nicht
bloß wie im Domänenwald 60 Kilometer , sondern jähr¬
lich 131 Kilometer Wege oder im ganzen 3801 Kilo¬
meter gebaut (die Gemeinde - und Körperschaftswal¬
dungen sind etwa dreimal so groß wie die Domänen¬
waldungen ), wofür der Aufwand auf mindestens e l f
Millionen Mark veranschlagt werden kann. Was
der Bau eines Wegnetzes von zusammen 5201 Kilometer
bedeutet , können Sie auch daraus ersehen, daß das Stra¬
ßennetz unserer gesamten Landstraßen und Kreisstraßen
eine Länge von 4300 Kilometer darstellt, so daß also das
in unseren beförsterten Waldungen in den letzten dreißig
Jahren erstellte Wegnetz um 900 Kilometer größer ist .

Angesichts solcher Zahlen glaube ich doch sagen zu
dürfen , daß man nicht berechtigt ist, gegen die Forstver¬
waltung , wie namentlich der Herr Abg . Dr . Frank
gestern glaubte sagen zu müssen, den Vorwurf der Rück¬
ständigkeit zu erheben. Im Gegenteil , ich glaube , in die¬

sen Ziffern offenbart sich eine gewisse Impulsivität , eine
gewisse Energie , und nicht der Geist des Skeptizismus ,
wie man in einer der Schriften lesen kann. Diese Weg¬
bautätigkeit hat eine der neuen Zeit angepaßte Forst¬
wirtschaft förmlich inauguriert . Zu keinem anderen

Zwecke wurden diese Wege gebaut , als höhere Erträge
herauszuwirtschaften , es zu ermöglichen, daß man die

Nutzungen auf weitere Örtlichkeiten ausdehnen konnte,
an denen ein Absatz bisher noch unmöglich war , und zu
erreichen, daß da, wo noch schlechte Wege waren , der Holz¬

absatz zu besseren , angemessenen Preisen erfolgen konnte.

Was war nun mit der Erfolg dieser Auf¬
wendungen von 16 Millionen Mark während der

letzten dreißig Jahre ? Ich glaube , dieser Aufwand hat

sich sehr gut rentiert . Ich nenne nur wenige Nutzungs¬
ziffern . In den Domänenwaldungen betrug die budget¬
mäßige Nutzung 1870/71 380 000 , 1880 400 000 , anfangs
1890 460 000 , anfangs dieses Jahrhunderts 650 000 Fest¬
meter , und jetzt in der laufenden Budgetperiode an

ordentlicher Nutzung 628 000 Festmeter , und einschließ¬

lich der Sondernutzung von 40 000 Festmetern 668 OM

Festmeter . Ter budgetmäßige Geldertrag ist in die¬

ser Zeit von 3,2 Millionen Mark im Jahre 1870 auf
8.6 Millionen Mark ini Jahre 1910 gestiegen . Im Na¬

turalertrag ist also eine Steigerung der Nutzung von

4,2 auf 6,7 bezw. mit dieser außerordentlichen Nutzung

auf 7,13 erfolgt , prozentual also um rund 60 Prozent ,
und im Geldertrag beträgt die Steigerung mehr als IM

Prozent .

Was nun die Steigerung der Intensität des Gesamt¬

betriebs im Domänenwalde betrifft , so möchte ich noch

kurz erwähnen , daß die Einnahmen von 1880 bis jetzt von

4.7 auf 9 Millionen gestiegen sind und die Ausgaben von

1 .7 auf 3,5 Millionen , also eine Vermehrung von IM Pro¬

zent in der Einnahme und Ausgabe . Der letztere Mehr¬

aufwand entfällt zur Hälfte auf die gesteigerte Intensität

der Wirtschaft : die Steigerung der Nutzungen , der Wege¬

bautätigkeit , der Kulturtätigkeit , zur anderen Hälfte auf
die Erhöhung der Löhne der Arbeiter und der Vergütung
der Beamten .
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Wir kommen jetzt zum aktuell w i ch t i g st e n Punkte .

Ist diese Steigerung in genügendem Matze er¬
folgt , oder hätte man rascher weiter kommen können ?
Hier komme ich auf das forsttechnische Gebiet und muß
Sie einladen , einen Augenblick hier zu verweilen.

Es ist , wie bei jedem Kapital , auch im Walde dann
die Nutzung eine nachhaltige — und unsere Nutzung muß
nach Gesetz und Eigenart des Betriebes eine nachhaltige
sein —, wenn wir vom Waldkapital etwa die Zinsen,
d . h . den Zuwachs nutzen . Wir stehen also jetzt vor der
Frqge : Nutzen wir heute schon den Zuwachs oder befin¬
den wir uns noch unter dieser Grenze? Wir haben in
unserer Denkschrift, des Näheren auch in unserem Be¬
richte an Ihre Kommission über diese Verhältnisse Aus¬
kunft gegeben , und ich nruß, da die Herren Redner gestern
sich über diesen wichtigen Punkt nicht verbreitet haben,
darüber Auskunft geben . Wir haben jetzt einen Gesamt¬
zuwachs in unseren Domänenwaldungen im Hochwald
von 440000 Festmeter zu verzeichnen . Dazu kommen
noch etwa 20 000 Festmeter in Mittel - und Niederwal¬
dungen , so daß im ganzen Domänenwald etwa 4M 000
Festmeter Zuwachsen.

Welches ist nun die Nutzung heute? Die Nutzung
einschließlich der Durchforstungen beträgt , wie ich bereits
oben gesagt habe, 628 OOOFm . an ordentlicher, u . davon ent¬
fallen auf die H a u p t n u tz u n g , die den Zuwachs dar¬
stellt, 4 70 0 0 0 Festmeter . Die übrige Masse sind Zwi¬
schennutzungen . Wir sind also nach 40jähriger
ständiger Aufwärtsbewegung dahin gelangt ,
daß wir nunmehr bereits ein Kleines über den
heute festgestellten Zuwachs hinaus nut¬
zen ! In den Gemeindewaldungen liegt das Verhältnis
ganz ähnlich. Dort wurde nach neueren Aufnahmen ein
Zuwachs von 12 3 0 0 00 Festmetern festgestellt , und die
Abnutzung betrug an Hauptnutzung etwas mehr,
13 00 000 Festmeter . Es werden also im ganzen IM 000
Festmeter über den Zuwachs abgenutzt.

Nun fragt es sich noch : Wie verteilt sich diese Nutzung
auf die einzelnen Altersklassen ? Wir haben
Ihnen auch hierüber in unserem Berichte zu
unserer Denkschrift Auskunft gegeben . Von dieser gesam¬
ten Hauptnutzung von 470 OM Festmetern entfallen 70
Prozent auf Bestände, die über 100 Jahre . alt sind ,
und 3 0 P r o z . auf Bestände, die u n t e r 100 Jahre alt
sind . Es entfallen hier auf die Altholzbestände rund
310 OM, mit den außerordentlichen Nutzungen 350 000
Festmeter , während der Rest in jüngeren Beständen ge¬
hauen wird .

Es ist gestern viel von diesen Altholzvorräten gespro¬
chen worden. Wie verhält es sich nun bezüglich der A b-
n ü tz u n g der Altholzvorräte ? Sie wissen, daß wir einen
Altholzvorrat von 8 Millionen Festmetern besitzen . Diese
Vorratsziffer ist in den Zeitungen schon so viel genannt
worden, daß darüber wohl manche irrtümlicheMei -
n u n g e n entstanden sind . Ich glaube, der Laie mußte
bei Nennung dieser Ziffer , ganz aus dem wirtschaftlichen
Zusammenhang herausgerissen , den Eindruck gewinnen,
den gestern auch hier der Herr Abg . Dr . Frank zum Aus¬
druck gebracht hat , es handle sich hier um einen G e-
heimfonds , mit dem man nicht herausrücken
wolle , es handle sich förmlich um eine neu entdeckte

Goldbarre , an deren Ausbeute heute noch nie
gedacht habe. — So ist es aber in der Tat nicht
diesem Vorrat von 8 Millionen Fm . werden nach i
obigen Angabe bereits jährlich 360 000 Festmeter ck
Jahrzehnt 3500000 Fe st meter abgenutzt
daß dieser 8 Millionenvorrat , wenn man den Zül
außer Acht läßt , bereits in 23 Jahren vollständig !
zehrt wäre . Das soll aber gar nicht eintreten , dm
brauchen einen Teil dieses Vorrats noch zur Deck«
in der nächst niederen Altersklasse vorhandenen
Ein Teil dieses Altholzvorrates muß also dazu !
einen Mangel innerhalb der nächstfolgenden Altck
der etwa 1000 000 beträgt , auszugleichen.

Sehr charakteristisch für unsere Wirts
rung ist es, wie sich die Abnutzung dieser Altholzl
nach den einzelnen Landesgegenden verteilt .
nicht etwa eine gleichmäßige Abnutzung statt : so »!
ist d a im intensivsten, wo die Waldungen berei
besten aufgeschlossen sind . In der Te»I
finden Sie ausgeführt , daß die Nutzung im t»
Rheintal , im Odenwald und in der Tonaugegend
55 Proz . der Masse dieser Althölzer beträgt ; hin
also bereits mehr als die Hälfte dieses vor!« h den !
nen über hundertjährigen Altholzes in den näÄ» dckach)
Jahren weggenommen : dann kommt die BodenscG "breit :
die Vorberge des Schwarzwaldes und das Baulands mischte
werden in den nächsten 10 Jahren 44 Proz . der ! >lassen ,
weggenommen, während in den heute noch nicht gev ? beide
aufgeschlossenen Schwarzwaldgebieten diese Abnuyck Eend>
turgemäß am wenigsten weit fortgeschritten ist : W «Wfei
der halben Hochwaldfläche nehmen wir nur etwa ei" ick
tel dieser Althölzer weg . Daher kommt es , daß dir Mr dl
Nutzung an gesamtem Altholz 4 0 Proz . des W ^
beträgt . s' l

Mit dem bisher Vorgetragenen glaube ich in der ^er -
fache das Geschichtliche, das zum Verständnis der J 18 e
lung unserer Wirtschaft Nötige , gesagt zu haben, t* °en
wäre jetzt an dem Punkte angelangt , wo ich nfljj J 11
einige prinzipielle Fragen , namentlich ^ ^
sprechen muß , wie es sich mit der Umtriebszeit , daß '
hem WnffprmttorrtfiS . mit hem S^ ertautonrh ^ . mit ^

tfitj y
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i
nete
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dem Massenzuwachs, mit dem Wertzuwachs, mit !
zinsung dieser Altholzbestände verhält .

Hierüber sind in Broschüren und Zeitungsartikels
sichten vertreten worden , denen man entschieden ent^
treten muß.

Was nun zunächst dre Um triebszelt an
so ersehen Sie aus unserer Denkschrift , daß im T
Wald für M Prozent der 120 jährige Umtrieb vor
men ist, während für alle übrigen Tomänenwal
ein niedrigerer Umtrieb zugrunde gelegt ist.

In den Gemeindewaldungen , die weniger Ge
aufweisen, ist das Verhältnis anders : Ta
36 Prozent in 120 jährigem Umtrieb , währ^
kleinen Ausnahmen , für alle übrigen Waldung^
drigerc , also IM jährige , M jährige , 80° , 70- und
rige Umtriebszeiten unterstellt sind .

Den Gegenstand der Beanstandungen hrer
Hohen Hause bildete haupsächlich der 120jährige
Nun haben wir aber in unserer Denkschrift bereit
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nocf) niAjt ; Unser Tonlänenwald liegt zu zwei Dritteln
^ nichtLgM ^ x es sind etwa 40 000 Hektar , die eine
1 na^ "Mneshöhe zwischen 600 und 1300 Meter haben , die also
neter otz» , ^ Höheregion , wo der Baumwnchs noch ein guter
I enutzt» hjZ ^ her oberen Vegetationsgrenze reichen . Es ist
den Z«d durch wissenschaftliche Untersuchungen schon mehrfach
tändig «Wgewiesen, daß sich in den höheren Lagen der Zuwachs
en , denMsamer als in den tieferen Lagen vollzieht . Infolge -

^nd wir namentlich in den Gebirgswaldungen auch
-uen » freierem Lichtwuchsbetrieb nicht imstande , schon bei
dazu iWjähngen Umtriebe in einem angemessenen Um *

1 AltntMge wertvollere Fichten- und Tannen - , noch weniger
Forlen- , Eichen - und Buchensortimente zu erziehen ,

werden uns also bei einer solchen Ermäßigung der
nebszeit volkswirtschaftlich unentbehrliche Sorti -

»te verloren gehen . Das ist ein fundamentale r
ch an dem nicht gerüttelt werden darf ; hier heißt es

lkn Anwandlungen gegenüber : „ Landgraf ,
nde hart .

" Wir wirtschaften aber teilweise auch
^Waldungen , für die ein niedriger Umtrieb unterstellt

in höheren Bestandsaltern , z . B . in der Bodensee -

fknb, worauf der Herr Abg . Weißhaupt (Pfullendorf )
gewiesen hat . Dies ist ein Gebiet , in dem die Forle

öenke da an die Bezirke Konstanz , Radolfzell ,
lach) und auch teilweise die Eiche noch eine größere

Leitung haben , und hier empfiehlt es sich , einzelne
"ischte Bestände auch mehr als 100 Jahre alt werden

llassen. Anders liegt der Fall allerdings in der Heimat
^beiden Herren Abgg . Weißhaupt , in dem Forstbezirke
Andorf und Meßkirch , wo reine Fichtenbestände auf

blasse u . Kalk stehen . Hier zeigt sich, daß die Fichtenbe -
schon in einem Alter von 100 Jahren u . auch schon
der Rotfäule unterliegen . Das ist aber nur ein

’?nc® Gebiet , im Urgebirge und auf dem Sandstein er -
tfn sich die Fichten auch bis ins höhere Alter gesund .

j^
cr zweite Punkt betrifft die Z u w a ch s l e i -

p » gen dieser alten Bestände , die hier in diesem Hause
' den gestrigen Ausführungen in keinem guten Rufe

Ich meine aber ) sie verdienen diesen schlechten
^ cht. Ich werde Ihnen einige Zuwachsziffern - ncu -

l aus denen sich ergibt , was diese alten Bestände tat -

Iirir / Een . Ter Herr Abg . Rebmann hat gestern be-
L ? die Zuwachsziffer von 1,5 Prozent für die über

^ ijährigen Bestände genannt und hat ja daraus im
unserer Denkschrift bei einein Vorrat von .500

Er , wenn ich richtig verstanden habe , einen Zu -
» von 7,5 Festmeter abgeleitet . Das ist ganz richtig

E Beweis dafür , was gerade diese älteren Be -
1 leisten. Aus unserer Denkschrift (S . 17) können

Hetzen , welche hohen Leistungen speziell Tannen ,
um und Buchen in Beständen aufzuweisen haben , die

über hundert Jahre sind . Ich beschränke mich dar -
'
^bnen die Hauptresultate mitzuteilen . Es sind hier

T^ annenversuchsflächen von unserer Versuchsanstalt
-rholt ausgenommen worden (sie sind zwischen der

und vierten Bonität gelegen ) und ergeben in einem

« 140
” 120 bis 137 Jahren noch einen Massenzuwachs

;
'
,C? Prozent oder von 8,81 Festmeter pro Hektar ,
»schtenbestände, die im Alter von 122 bis 140 Jah -

vffe
^ ^ rholt ausgenommen wurden , weisen einen

^ . ^ " biachs von 1,64 Prozent und eine Zuwachslei -

k v
°n 14,4 Festmeter auf (Bestände erster , zweiter

,.
" ^ter Bonität ) . Es handelt sich hier also um Lei -
n' die wert höher sind als das , was die Fichte
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durchschnittlich ihr ganzes Bestandesle -
b e n leistet ! Die Buche weist auf 6 Flächen in enem
Alter etwa von 115—143 Jahren einen Zuwachs von 1,1
% auf , was einem Zuwachs von 7,4 Festmeter auf den ha
entspricht , während die Durchschnittsleistung einer mitt¬
leren Buchenbonität höchstens zu fünf Festmeter veran¬
schlagt werden kann .

Aus diesen durch exakte Untersuchung gewonnenen
Zahlen geht das eine Wesentliche hervor , daß die Zu¬
wachsleistung in diesen Lichtwuchsbeständen , wie wir sie
meistens in unserm Schwarzwalde haben , infolge der
Lichtungen nicht vermindert , sondern sogar noch
vermehrt wird . Der einzelne Baum läßt im Zu¬
wachs nach hundert Jahren nicht nach, im Gegenteil , es
tritt infolge der Lichtstellung dadurch , daß die Produk -
tionsfaktoren : Licht und Feuchtigkeit , erhöhte Boden *
festigkeit , besser ausgenützt werden können , in diesem
Alter noch eine Steigerung des Zuwachses ein .

In unserer Denkschrift finden sich neben den Ergeb¬
nissen dieser Flächen noch die Resultate einer ganzen Reihe
von einzelnen Untersuchungen , durch die diese Zahlen in
der Hauptsache bestätigt werden . Also der Gedanke , der
in den Broschüren und Zeitungsartikeln zum Ausdruck
kommt , als ob in älteren Beständen kein genügender
Zuwachs an Masse mehr stattfindet , erweist sich durchaus
nicht als richtig .

Dann heißt es aber weiter , daß es mit dem W e r t *
zuwachs solcher Bestände schlecht bestellt sei. Man
spricht von Verlustwirtschaft ersten Ranges , und wie die
einer einseitigen Literatur entnommenen abfälligen
Ausdrücke für diese alten Bestände alle heißen , wie sie in
der Schrift über die Modernisierung zusammengestellt
sind . Auch diese Behauptung wird durch exakte Unter¬
suchungen widerlegt . Es ist nicht richtig , daß
kein angemessener Wertszuwachs in solch älteren Bestän¬
den mehr stattfindet . Ich beschränke mich darauf , Ihnen
die Ergebnisse von zwei Lichtungsversuchsflächen mitzu¬
teilen . Die eine aus dem Forstbezirk Gengenbach , und
ich empfehle diese Ergebnisse besonders der Beachtung des
Herrn Abg . Seubert . Es soll damit nicht bewiesen wer¬
den , daß auch Bestände anderer Holzart und Bonität
dasselbe leisten . Es handelt sich hier nur um den Be¬
weis , daß in höheren Bestandsaltern überhaupt
noch erhebliche Wertzu wüchse stattfin -
d e n . Diese eine Lichtungsfläche im Forstbezirk Gen -
gcnbach wurde im Alter von 112 bis 133 Jahren nach
ihren Wuchsleistungen mehrfach untersucht . Hier ergab
sich noch eine Massenverzinsung von 3,26 Prozent , eine
Wertverzinsung von 1,6 bis über 2 Proz . und unter Be¬
rücksichtigung der Preissteigerung (des Teuerungszu¬
wachses) . eine solche von 2,5 bis 3,5 Prozent . Und da
lesen Sie in den erschienenen Schriften und Zeitungs¬
artikeln von Verlust Wirtschaft ersten Ran¬
ges und wie die unrichtigen Behauptungen alle heißen !

Wenn man aber die a b s o I u t e W e r t l e i st u ng in
Betracht zieht (und die ist ja für uns die Hauptsache ) ,
was für Beträge rechnen sich da heraus ? Hier ergibt sich
bei einem Massenzuwachs von noch 9—14 Festmeter eine
Wcrtleistung auf den Hektar von 150 bis 260 Mark . Sie
wissen , daß durchschnittlich unsere Nutzung einen Wert
von 80 Mark pro Hektar darstellt und können nun dar -

f

4



155*3 '

aus erkennen , mit welch hohen Gerten ein solcher Be¬
stand noch arbeitet .

Das gleiche wird durch die andere Versuchsfläche im
Forstbezirk Huchenfeld bestätigt , die in dem Alter von
89 bis 116 Jahren wiederholt aufgenontnien wurde . Auch
hier ergeben sich , um das vorwegzunehmen , absolute
Wertzuwüchse pro Hektar zwischen 200 und 300 Mark .
Tie Massenverzinsung beläuft sich auch hier noch auf
1 % —2 Prozent , die Wertverzinsung auch ohne den
Teuerungszuwachs auf 2y2—3 Prozent , mit diesem auf
31/2—4 Proz .

Die Wuchsleistungen bei der Fichte sind etwas geringer ,
aber auch erheblich . Aber auch bei der Buche ist noch eine
hohe Wertzunahme zu verzeichnen , wenn man darauf
abhebt , Nutzholz zu produzieren . Und bei der Forle wie
bei der Eiche ergibt sich die höhere Wertzunahme über¬
haupt erst in älteren Beständen , weil die stärkeren Sorti¬
mente dieser beiden Holzarten erheblich höher im Werte
steigen als bei Fichte und Tanne .

Nun noch ein Wort darüber , wie es kommt , daß diese
Wertzunahme überhaupt so hoch ist . Ta kommr
ein Umstand in Betracht , der auch in den Bro¬
schüren kaum beachtet worden ist , es ist die Frage der
Steigerung unserer Holzpreise . Unsere
Holzpreise haben durch die wirtschaftliche Entwicklung
eine Steigerung erfahren , wie sie sonst , glaube ich, kein
zweites Bodenprodukt aufzuweisen hat . Es wird stati¬
stisch nachgewiesen , daß der Preis des Roggens in den
letzten 40 Jahren (abgesehen von den paar letzten Jahren )
annähernd gleich geblieben ist . Mit den Holz¬
preisen verhält es sich wesentlich anders . Hier ist
für Deutschland festgestellt , daß die Preissteigerung in der
genannten Zeit sich auf 60—60 Prozent beläuft . Tiefe
statistischen Daten werden auch bestätigt durch das , was
sich durch die Preisbewegung im eigenen Lande feststellen
läßt . Wir haben erlöst im Jahre 1867 pro Festmeter
8,63 M . , im Jahre 1907 13,71 M . ; das ist in Prozenten
eine Steigerung von 58 Pr 0 zent , durchschnittlich
jährlich etwa P/ > Prozent . Wenn ich dann speziell
die Tannen - und Fichtensortimente betrachte , so geben sich
hierfür speziell in den letzten 20 Jahren ganz erhebliche
Wertsvermehrungen . Zum Beispiel ist die 1 . Stammholz¬
klasse von 18 % M . auf 25 M . gestiegen , also um etwa 7 M .
die zweite Klasse von 16,30 M . auf 24 M . , ebenfalls um
7,7 M . oder durchschnittlich in den letzten 20 Jahren um
1,76 Prozent . Die dritte bis fünfte Klasse sind um
2,44 bis 3,6 Prozent oder um 8,6 bis 9 M . pro Festmeter
gestiegen . Angesichts solcher Ziffern wird man auch bei
älteren Beständen nicht von einer Verlustwirtschaft
sprechen können . Diese Ziffern weisen darauf hin , daß
man solche ältere Bestände , die noch nicht genügend dem
Verkehr erschlossen sind , vom Standpunkt der Finanz¬
wirtschaft nicht vorzeitig nutzen darf , sondern sie
weiter wachsen lassen m u ß , bis an dem betref¬
fenden Waldorte angemessene Preise erzielt werden kön¬
nen . Das ist eine Forderung , die auch von einsichtigen
Forstfinanztheoretikern durchaus anerkannt wird !

Die Eigenschaften der älteren Bestände zeigen sich
also nach dieser Darlegung doch wohl in solchem Lichte,
daß man von ihnen , glaube ich, eine bessere Meinung
bekommen sollte , als man sie gestern auf Grund der
Ausführungen der Herren gewinnen konnte . Bezüglich

der Änderung der Umtriebszeit sagt ein ganz bekam! -teticr i
und anerkannter Theoretiker , der ObetlandesforsÄch werter
Dr . Stötzer in Eisenach , der Direktor der Forstakadm Avächi
Man soll ohne Not eine vorhandene UmtrüDtz sür dw
niemals aufgeben , da für jede Umtriebszeit sich GÄ ^ steht
gelten machen lassen und keine für sich beanfprch dri
könne , die einzig richtige zu sein ; für höhere UnÄ em Pu
sprächen gute Bonitäten und Nutzholzwirtschaft . Ä Holzart
beiden letzten Voraussetzungen treffen für uns« diese 3
Schwarzwald zu ! mrichti

daß du
Die Ausführungen insbesondere der Herren Dujsi k

und Rebmann bewegen sich in der Hauptsache « zeschmc
Grund der Broschüren , die in der letzten Zeit erschien ! r8etoeil
sind . Ich muß deshalb noch einen Augenblick auf !« Literat
Inhalt dieser Schriften eingehen . In der einen SW Ur du
über die forstwirtschaftlichen Verhältnisse wird u . a . gefap 300 fir
es sei aus dem Sortimentsanfall erwiesen , daß wir hm konntet
im 140jährigen Holz unsere Hauptnutzung schlage Ertrags
Der Verfasser jener Schrift sagt nicht , im Gegensatz ß keine 3
Verfasser der andern Broschüre , wir hätten einen W durch f
rat , der einem 140jährigen Umtrieb entspricht , er gß trag a
nicht soweit wie sein Kollege , aber es ist eine Behatzl ^ aj
tnng , die total unrichtig ist . Wir führen unj« ein en
Hauptnutzungshiebe nicht in durchschnittlich 140 jährig» läuft c
Holz . 10 Proz . dieser Hiebmassen werden in et» tenie
80 jährigem Holz gehauen , 21 Proz . in 80 — 100 jährig« geitjju
37 Proz . in 100 — 120jährigem und nur 32 Proz . weÄ nehmu
in über 120 jährigen Hölzern , keineswegs aber in au- Kanal!
schließlich 140jährigen Hölzern gehauen . Sie kW Angrif
daraus sehen , welche Bewandtnis es mit der Richtig , haiz
einzelner Behauptungen dieser Broschüre hat .

Eine andere Behauptung dieser Schrift geht dB
daß das Faulholzprozent in unseren älteren 8®
düngen ein so großes sei . Auch diese Behauptung W1
durch die tatsächlichen Verhältnisse widerlegt . We®
wirklich unser Faulholzprozent in unsern alten D>

düngen ein so großes wäre , so wäre die einst
logische Folge , daß diejenigen Waldungen , die d®

meiste Altholz besitzen, in der Nutzung auch das
ringste Nutzholzprozent aufweisen müßten . ^
ist aber durchaus nicht so . Die Domänenwaldung «
die mit die ältesten Bestände des Landes haben , d®

ist z . B . Bonndorf , St . Blasien , Säckingeu , SuWÜ
Freiburg , Herrenwies , Wolfach , die weisen nicht
geringsten , sondern mit die höchsten Nutzholzp ^
zeute des Landes auf , und in den GemeindewalduM
ist es ganz ähnlich , so z . B . bei den an altem
reichen Gemeindewaldungen im Murgtal und in *«

Waldungen der Murgschifferschaft , bei den Gemein«®

Waldungen im Kinzigtale und an anderen Orten . »
auch diese Behauptung ist vollständig unrichss -
Das Faulholzprozent spielt bei uns im allgeniW
keine erhebliche Rolle . Und wenn in der Schrift
sagt wird , daß dem Domänenärar aus diesen ö6'"

Holzprozente jährlich ein Verlust von 430000
f)

wachse, so ist das eine Behauptung , für die man 0 *

geblich nach einem ernsten Beweis sucht, wie in ‘

Schweizerischen Zeitschrift für das Forstwesen
gesagt ist .

In dieser Schrift ist weiter ausgeführt , wir sollten ^
Angebot an Starkholz vermindern . Der Herr 0
und Domänendirektor hat ja Ihnen gestern bereits ^
sagt , was wir in dieser Hinsicht vom Holzmarkt
warten haben , daß das Starkholz eher eine
rung in der Nachfrage erfahren wird . Es ist ^
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bekaM witer in dieser Schrift gesagt , es bestände kein nennens -

prstinch werter Preisunterschied mehr zwischen starken und

takadeim Wacheren Sortimenten . Auch diese Behauptung ist,

ntrichtz Kr das Land gerechnet , vollständig unrichtig , es

ch Griiü Weht für Fichten und Tannen zwischen der ersten

msprch dritten Klasse tatsächlich im Durchschnitt des Landes

UmtrWM Preisunterschied von 4 M . , und bei allen anderen
Holzarten ist er erheblich größer , ich muß also auch
diese Behauptung als unrichtig zurückweisen . Ebenso

richtig und unerwiesen ist die weitere Behauptung ,
daß durch die Herabsetzung der Umtriebszeit vom 120
auf 100 Jahre der jährliche Ertrag in keiner Weisen Du!

erschien »
k auf W
en Schliß
. a.
wir heiß

tsache » geschmälert werde ; auch für diese Behauptung ist ein
Ietveis nicht erbracht , was auch in der forstlichen
Literatur bereits gebührend zurückgewiesen worden ist .
Für die weitere Behauptung , daß wir unsere Vorräte von
3l>0 fm auf den Hektar auf 250 , ja 230 km ermäßigen
konnten, ohne daß eine Schmälerung des jährlichen
Ertrages sich ergebe , lassen sich in der Wissenschaft
keine Belege erbringen . Es ist nur erwiesen , daß wir
durch stärkeres Zugreifen frühzeitig einen höheren Er¬
trag an schwächeren Sortimenten erwirtschaften können ,
daß aber infolgedessen im späteren Abtriebsalter dann
ein entsprechender Ausfall entstehen wird , und das
läuft auf eine Verminderung der jährlichen Wald¬
rente hinaus . Ich meine aber , daß wir in einem
Zeitpunkt , wo bei uns große wirtschaftliche Unter¬
nehmungen vor der Türe stehen , wo Kraftwerkanlagen ,
Kanalbauten und ähnliche große Unternehmungen in
Angriff genommen werden sollen , welche gerade Stark -
ä ° Iz brauchen , also am Vorabend einer solchen Ent¬
wicklung nicht dazu übergehen können , unser Starkholz
du dezimieren , im Gegenteil , man wird es wohl als
Ein Zeichen einer weitblickenden Verwaltung be¬
wachten dürfen , wenn sie gerade auch diesen wirtschaft¬
lichen Gesichtspunkten ihre gebührende Aufmerksamkeit
dNtvendet .
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In der anderen Schrift , auf die sich die Herren auch
Wweise gestützt haben , ist gesagt , es ist das auch schon

zwei Jahren behauptet worden , wir hätten einen

^nrrat, der einem 135jährigen Umtrieb entspreche ,
"chon vor zwei Jahren habe ich in der Ersten Kammer
lENe Behauptung als unrichtig zurückgewiesen . Es ist

^ sächlich unrichtig , daß wir solchen Vorrat besitzen, und

^ ist sehr bedauerlich , daß diese so unrichtige Behaup -
«ng auch vom Standpunkt der Wissenschaft nochmals
iuriickgewiesen werden muß . Die Wissenschaft lehrt ,

. 8 wir für einen 135 jährigen Umtrieb schon im ganzen
Ewen höheren Vorrat haben müßten , als er tatsächlich
Schanden ist . Insbesondere aber müßte der Vorrat in

über 100jährigen Altersklasse ganz erheblich

Kötzer sein, er dürfte nicht nur wie tatsächlich 8 Mil¬
anen betragen , sondern müßte mindestens 13 Millionen
usinachen. Ich muß also zu meinem Bedauern die
^richtige Behauptung von dem 4 Millionenüberschuß
n Altholz hier abermals richtig stellen und sagen, daß

eine solch außerordentliche Nutzung eben nicht zur
Fügung steht.

glaube , auf Grund dieser meist aktenmäßigen
orlegungen nachgewiesen zu haben , daß Vieles von
w in der Broschüre und Zeitungsartikeln Behaupteten

schlich unrichtig ist . Zu bedauern ist es namentlich ,
Man ganz darauf verzichtet hat , auf die ganze

^ twicklung unserer Forstwirtschaft hinzuweisen und
11 den Schwierigkeiten zu sprechen , die sich der

1553

allmählichen Entwicklung entgegengestellt haben . Der
Leser erfährt nur von der Gegenwart und nichts von
dem , was seit Jahrzehnten in zielbewußter Arbeit ge¬
schehen ist , und wie wir in einer ständigen Aufwärts¬
bewegung begriffen sind . Ich bedauere deshalb , aus¬
sprechen zu müssen , daß unsere Kritiker nicht in eine
gerechte Abwägung aller für die Beurteilung einer
forstwirtschaftlichen Verwaltung nötigen Faktoren ein¬
getreten sind , und daß sie infolgedessen in wesent¬
lichen Punkten die öffentliche Meinung
tatsächlich irregeführt haben . Man möchte
eben nur zeigen und geltend machen , daß wir
der Rückständigkeit verfallen seien. Wir wissen ,
daß wir mit dem neuesten Budget an der oberen
Grenze der derzeit festgestellten nachhaltigen Leistungs¬
fähigkeit angekommen sind . Die Zukunft wird auf
Grund weiterer Untersuchung lehren , ob noch eine
weitere Aufwärtsbewegung möglich ist . Ich habe in
dieser Richtung bereits vor zwei Jahren in der Ersten
Kammer gesagt , daß wir noch einzelne Bestände haben ,
die noch einer höheren Ertragsfähigkeit zugeführt wer¬
den können , wir haben aber auch viele andere Bestände »
wo es alle Mühe kosten wird , die derzeitige Ertrags¬
fähigkeit auf der seitherigen Höhe zu erhalten .
Also in Beziehung auf nachhaltige Ertragsfähigkeit und
Steigerung des Zuwachses dürfen wir uns keinen allzu
optimistischen Auffassungen hingeben . Ob unsere Vor¬
räte auf Grund weiterer Messung sich noch mehr
vermehren werden , kann nicht ohne weiteres behauptet
werden . Es ist ja möglich, daß einzelne Bestände , die
wir früher nur geschätzt haben , durch Messung größere
Massen ergeben , es sind aber auch schon Rückschläge ein¬
getreten . In bezug auf die Vorratsermittlung , auf die
wir großen Wert legen , hat der Herr Abg . Rebmann
gestern speziell auf den Stadtwald von Freiburg hin -
gewiefen und hat auf Grund dessen gesagt , es sei die
Grundlage unserer Vorratsermittelung eine schwankende .
Dieses Beispiel ist vielleicht geeignet , ein solches Urteil
zu bilden , allein dort lagen besondere Ausnahmever¬
hältnisse vor . Man hat früher in diesem Walde , der gegen
den Schauinsland hin noch vor kurzer Zeit größere un -
aufgeschlossene Gebiete enthielt , auf die Massenermittlung
noch keinen zu großen Wert gelegt , da man in dem besagten
Gebiete doch nicht viel nutzen konnte . Das ist erst in
neuerer Zeit anders geworden . Aber auch bei genauerer
Festsetzung der Vorräte hätte man die Nutzung im
Stadtwald von Freiburg nicht wesentlich anders ge¬
stalten können . Es ist zu beachten , daß der Gang der
Wirtschaft durch Naturereignisse auch in diesem Walde
ganz empfindlich gestört worden ist . Im Jahre 1886
erfolgte im Stadtwald durch Eis - und Schneebruch ein
Schaden von 60000 Festmeter , es kamen Wind -
fallbeschädigungen hinzu und infolgedessen hat die
Abnutzung der alten Bestände nicht in dem Maße
vor sich gehen können , wie es tatsächlich wünschenswert
gewesen wäre . Tatsächlich haben wir heute im Stadt¬
wald von Freiburg noch Bestände von 50 oder 60
Jahren , in welchen bis vor kurzer Zeit noch kaum eine
Axt geführt worden ist. Dabei ist der jetzige Wirt¬
schafter , der unsere ganze Forstverwaltung modernisiren
will , doch schon 10 Jahre in diesem Wald tätig . Wir
können daraus ersehen , daß eben die Störungen , di »
sich für unseren Wirtschaftsbetrieb da und dort nament -
lich durch außerordentliche Ereignisse ergeben , neben
mangelndem Aufschlüsse so einschneidend sind , daß wir
manchmal Hiebe , die nach den Intentionen des Be -
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triebsplans zur Ausführung kommen sollten , inbesondere
in alten Beständen eben mehr, als es uns erwünscht
ist, zurückstellen müssen . Man hat auch auf den Stadt¬
wald von Baden -Baden und seine alten Bestände hin¬
gewiesen . Was waren da für Störungen im Betriebs¬
plan in den letzten 20 Jahren zu verzeichnen ! Die
schönwüchsigen 80— 100jährigen Fichtenbestände auf
der exponierten Höhe von der Badener Höhe bis zum
Plättig wurden von Stürmen weggefegt, und unten in
den geschützten Döbeln sind uns die 180jährigen
und älteren Buchen und Tannen stehen geblieben . Das
sind Störungen im Betrieb , über die wir namentlich
im Schwarzwald nicht hinwegkommen können, . es sind
unvermeidliche Hemmungen , und auch aus diesem Grunde
sind wir in der Abnutzung der Altholzbestände im
Domänenwald und Gemeindewaldungen nicht überall so
rasch vorgerückt , als es waldbaulich wünschenswert
gewesen wäre . Sie können aus unserem Bericht an die
Budgetkommission ersehen , daß in den letzten 30 Jahren
etwa 2 Millionen fm auf dem Weg solcher außer-
ordentlicher Naturereignisse zum Hieb gelangen mußten .
Es war der Eisbruch des Jahres 1886 , es war der
Orkan des Jahres 1902 , der Schneebruch des Jahres
1896 , es waren auch noch örtlich wirkende Stürme ,
wodurch vielfach in den jüngeren Beständen ganz
empfindliche Störungen des Betriebs verursacht wurden.
Wir haben ein Übermaß von alten Beständen über¬
haupt erst seit 40 Jahren , sie datieren , wie wir in
unserer Denkschrift Ihnen dargetan haben, aus der Zeit
um die Wende des 18 . und 19 . Jahrhunderts . Damals
wurden ganz gewaltige Übernutzungen vorgenommen,
und infolge dieser Übernutzungen sind nun seit etwa
dem Jahre 1870 Altholzbestände in einer übergroßen
Fläche auf uns überkommen, deren Früchte wir jetzt
genießen dürfen .

Ich habe noch einen Punkt vergessen , die Frage der
Durchforstungen . Der Herr Abg . Rebmann hat uns
bezügl. der Durchforstungen schon bei der allgemeinen
Finanzdebatte eine nicht ganz gute Note erteilt und er
hat auch gestern wieder gesagt, daß da noch manches zu
geschehen habe. Ich kann nur versichern , daß wir dem mo¬
dernen Durchforstungbetrieb alle Aufmerksamkeit zu¬
wenden, und wenn Sie das , was wir an Durchforstungenge¬
nutzt haben,mit dem , was andere Forstverwaltungen genutzt
haben, vergleichen , so werden Sie wohl zu der Überzeugung
kommen , daß wir tatsächlich auch in dieser Richtung nicht
so rückständig sind . Ich möchte nur kurz sagen : Wir
haben in Baden in den Tomänenwaldungen die Nutzun¬
gen in den letzten 25 Jahren gesteigert von 0,9 Festmeter
auf 1,9 Festmeter pro Hektar , in den Gemeindewaldungen
von 0,8 auf 1,3 . In den württembergischen Staatswal¬
dungen wurde diese Nutzung von 0,7 auf 1,2 Festmeter
gesteigert, in Bayern von 0,4 Festmeter nur auf 0,9 und
nur in Hessen von 1,9 Festmeter auf 4,4 Festmeter. Das
Verhältnis zwischen Haupt - und Zwischennutzung hat sich ,
prozentual ausgedrückt, wie folgt geändert : bei uns von
26 auf 41 Proz . , in Württemberg von 20 auf 29 Proz . ,
in Bayern von 16 auf 31 Proz . und nur in Hessen von 61
auf 180 Proz . Ich habe die Vermutung , daß der Herr
Abg . Rebmann zu seinem ungünstigen Urteil bei der allge¬
meinen Finanzdebattc mit durch die Lektüre der Schrift
über die „Forstlichen Verhältnisse Badens " gelangt ist.
Dort ist allerdings gesagt, daß wir bezüglich der Durch¬
forstungen sehr im Rückstand seien , und es wird zuni Be¬
weise dessen speziell ans H esse n hingewiescu, weil dort

die Zwischennutzung ja 180 Prozent der Haupknuhunj
betrage^ Das Beispiel von Hessen gibt von den taW ' ' ^ m
lichen Verhältnissen aber ein ganz falsches Bist ^ gegc
da die Darstellung in der Absicht, uns Rückständigkei ^ "

j
!

nachzuweisen , ganz einseitig ist . Der Verfasser hat d “ ®tr '
nämlich unterlassen , auch zu sagen, was dabei wesentlii ^

erri
ist, daß in Hessen eine viel niedrigere Hauptnutzm t * .
gebucht ist als in Baden . Es werden dort nämlich m
2 Festmeter Hauptnutzung gebucht (bei uns 4,6 FestmeKi x
und lediglich hieraus ergibt sich für Hessen ein wesentli 13luan>
anderes Verhältnis zwichen Haupt - und Zwischennutzu « *8 etner

sind heals bei allen anderen Forstverwaltungen . Diese
hat also mit ihrer Darstellung der hessischen Verhältn » ^ ^ .
auf halbem Wege Halt gemacht . Wer aber diese BroschiiE J

0®1
liest, muß zu der Meinung komnien , daß wir in damms d
Durchforstung tatsächlich sehr rückständig seien . Mci«
Zahlen , glaube ich , beweisen das Gegenteil . Wir sind >: 1

. ^
nicht in jedem Bezirk gleich weit vorangeschritteu. v ln m
sind insbesondere einige Gemeindewaldbezirke, in den« Vagwor
etwas mehr hätte geschehen können. Wir haben ack ^ rat „
einzelne ältere Forstbeamte , die sich den «euren AnsüM "Eung
ungen nicht mehr gerne anpassen, unsere Forstbezirt iß
sind überhaupt verhältnismäßig sehr groß im Vergle« -
zu anderen Staaten wie Württemberg und Hessen , uit " keck
wenn da nicht in jeder Beziehung alles auf dem neuest « Eelbc
ist , so hängt das eben mit den genannten Umständen z» !fl '
sammen. Um übrigens keine Mißverständnisse bezügl
der hessischen Wirtschaftsführung im Vergleich zu uir 1 si>
aufkommen zu lassen , möchte ich feststellen , daß, wenn ffii
den hessischen Waldbesitz auf uns übertragen würden, n '
dann nicht ein Budget von 8,6 Millionen vorlegen köB ^ w
ten sondern nur ein solches von 5,9 M i l l i o n e n. 2* ^
hessische Forstverwaltung legt mehr als wir Wert dara« Zc
die Altholzbestände möglichst wertvoll werden zu lasl

'
K '

s suche
sie ist in höherem Maß konservativ als wir (Buch - u» Ar
ten , sondern nur ein solches von 5,9 Millionen . $ §
allen anderen Staaten voraus , das reine Oberförster e
system eingeführt , das der freiesten Initiative des ^ "!t>8 §fQ
zirksbeamten vollständig freie Bahn läßt , und ich 8^ . m,p
wir haben diesem System viel Gutes zu verdanke Urzeit
Wir lassen seit mehr als 10 Jahren unserm ForstschuM

'
^ "*8 v

sonal eine bessere Ausbildung zu teil werden , um ^ ^ stete
selbe den wirtschaftlichen Absichten des Forstamtsvee ^ en , f
standes besser dienstbar zu machen und es auch mehr ^

«ural¬
schriftlichen Arbeiten heranzuziehen . Tie Forstämter ft"
im Besitze der forstlichen Literatur , es werden forsW
Tagesfragen besprochen ; wir haben eine dritte forM !il ( e r
Staatsprüfung eingeführt . Angesichts all dessen wird ^ ^
doch auch einen gewissen Fortschritt anerkennen muiF
Wenn man aber diese Schriften und Zeitungsartikel W * 4e
könnte man meinen , wir hätten lange Zeit geü# 0^ 1 Herre
und es hätte erst des Weckens unserer Kritiker beöu^ * fach
So ist es denn doch nicht . Bei der Forsteinrichtung ^ ? Star
jeden Waldes sucht man allen Verhältnissen gerecht^ «Ulern
werden. Ter Abgabesatz wird nicht etwa nur von ein'

^ .
wenigen am grünen Tisch ausgeklügelt . Es wird F ®

. ^ L
Bestand auf seine Nutzungsfähigkeit geprüft , arsi ft* ^
Vorrats - und Zuwachsverhältnisse . Wir haben

j
. j

Stab von Forsttaxatoren , die mit den nötigen ^ n„
e (

schaftlichen Qualitäten und bei der langen ^ ^
auch mit den nötigen wirtschaftlichen Einsichten Hw J

stattet sind . Jeder der Beteiligten kann seine $ etn
^ ^und seine Gründe frei zum Ausdruck bringen , lasser,werden alle Gründe gewürdigt . Es herrscht kein duF° M
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scher Satteldruck . Unser Bestreben geht darauf hin -

jedem Walde alles das zu entnehmen , was er nach

Bil ^ «rgegenwärtigen Verfassung zu leisten vermag . Wir
nicht die Nutzungen absichtlich nieder zu halten ,

wir suchen Nutzungen in einem Maße zu halten und
slcigern , daß auch die Verjüngung sich stetig weiter
licfeln kann . Wir steigern die Nutzungen soweit , als
eine angemessene Verwertung der Hölzer sich erwar -

lätzt . Das sind Grundsätze , die , glaube ich, einer gesnn -

Finanzwirtschaft vollständig entsprechen . Die Anwen -
einer Zinsesformel kann daran wenig ändern ,

sind heute durchschnittlich beinahe an der oberen Grenze

ehältilij kelangt . Wir wollen hoffen , daß es uns gelingt , noch

SrosO weiter zu kommen . Aber dagegen muß ich doch
"

jn mens der Forstverwaltung protestieren : Es herrscht

spjjjn unserer Verwaltung nicht der Geist der Rückständig -

r sind j! ^ ^ herrscht nicht der Geist des Skeptizismus . Und

ten . S m ’n der einen Schrift über dieModernisierung auf das

in den« ilagwort von den Pränumerandoskeptikern , das der Ge¬

ben airi ?Erat Rießer anläßlich seiner Propagandareise zwecks

Anscha» Endung des Hansabundes gebraucht hat , hingewiesen

rstbezirt ^en ist , indem das deutsche Bürgertum vor lauter
Vergle»
ssen, uii
neuest
nden i
bezüglî

zu uni
Denn i

eifein zu keinen Taten käme , so mag das an sich nur
terkeit auslösen . Wenn aber der Verfasser dann
nttelbar hinterher sozusagen noch mit lachendem
>de sagt , solche Skeptiker hätten auch , wir in unserer
Einig , und wenn sic an leitender Stelle stehen , so
im sie schädlich , so glaube ich, wird eine solche frivole
ichtigung, an denen es auch an anderen Stellen der

-den , i»i nicht fehlt , durch die Ergebnisse unserer Wirt¬

en kW "it in h i n r e i ch e n d e r Weise Lügen g e -

in . Ä r ° ft . Nein, es ist nicht der Geist des Skeptizismus ,
t daraL sitte Zahlen beweisen : Wir sind aufwärts geschritten ,

u lasst:- ir suchen den durch die Kultucentwicklung hochgestei-

iuch- uitj rstn Anforderungen der Gegenwart nach Kräften zu
e n. $ Eren. Aber wir haben auch die Aufgabe , unseren Nach -
- rföistv Mncn ein Gut zu überliefern , das mindestens in seiner
des öe Eiragsfähigkeit erhalten bleibt . Es sollte nicht wieder

) glaub! kommen , daß man auch uns nach 100—140 Jahren
irbanfa Urzeit nachsagen mutz, daß wir eine übermäßige Ab -

schutzUL
' vorgcnommen hätten . Aber was für die Gegen -

um getan werden kann in Staats - und Gemeindewal -

amtsvô sm , das soll in den Grenzen der Nachhaltigkeit des
mehr f^ iural- und Geldertrages auch weiterhin geschehen.

Ministerialdirektor im Finanzministerium Geheimerat
. Wir stehen in der Erörterung einer wichtigen

'
miiM I , bedeutungsvollen Frage , die ein Eingehen auf

^ chnische Einzelheiten unvermeidlich macht . Ich
-Afnifli >

^ deshalb für zweckmäßig gehalten , daß zunächst
Herren Vertreter der Forst , und Domänendirektion

iE
^ fachmännischen Unterbau liefern , von dem aus

US/ '
,. ^ Standpunkt des Finanzministeriums sich leichter

irecht ^ “Sutern läßt .
i einigt
rd j<jj

* Leiter des Finanzministeriums befindet sich in
ist f** Jr eigentümlichen Lage . Von allen Seiten dieses
n ^ j5en

. Hauses wird ihm der Hinweis entgegengebracht ,
^ iriele Millionen geradezu bereit lägen , bei denen

gartet zuzugreifen brauche , und mit deren Hilfe er

l Weines großen Teils der Sorgen , die ihn bedrücken ,
fteinu^ ^

>lgen könne . Er wird aufgefordert , sich von der

und * der herrschenden populären Strömung tragen
bure^ und so das Glück zu gewinnen , das einem

Finanzminister , der feiner Aufgabe wirklich gerecht
wird , der Regel nach versagt bleibt , nämlich daS
Glück, der allgemeinen freudigen Zustimmung sicher
zu sein . Gegenüber diesen lockenden Aussichten
muß das Finanzministerium doch ernstlich prüfen ,
ob die gegebenen Anregungen , die angeblich vorhan¬
denen Schätze zu heben , auch wirklich vertretbar er¬
scheinen, und ob das Finanzministerium die Verantwor -
tung , die die vorgeschlagenen Maßregeln unzweifelhaft
in sich bergen , übernehmen kann . Hier drängt sich nun
zunächst folgende Betrachtung auf : Alle Redner aus
diesem Hohen Hause haben mit größerer oder geringerer
Bestimmtheit die in den bekannten Broschüren darge¬
legten Anschauungen als erwiesene Tatsachen behandelt .
Nach den fachmännischen Ausführungen , die wir eben
gehört haben , begegnen diese Auffassungen aber starken
Bedenken , und die aus ihnen gezogenen Schlüsse erweisen
sich vielfach als auf wenig tragfähiger Unterlage auf¬
gebaut . Hieraus ergibt sich für das Finanzministerium
die Notwendigkeit , nur mit größter Vorsicht an die
praktische Behandlung der schwebenden Fragen heran -
zutreten . Ich habe nicht die Überzeugung gewinnen
können , daß unsere oberste Forstbehörde sich auf falschem
Wege befindet und daß eine grundsätzliche Umwandlung
der bisherigen Wirtschaftsführung not tue , viel¬
mehr scheint das bisherige Verfahren den Anforderungen
der Wissenschaft und den Bedürfnissen des praktischen Lebens
im großen und ganzen gerecht geworden zu sein . Ich
möchte nun nicht so weit gehen , daß ich die Auffassun¬
gen , die in den bekannten Broschüren enthalten sind ,
überhaupt ablehne . Sie haben eine Anregung gegeben ,
nachzuprüfen , ob unser Verfahren durchweg einwandftei
ist und ob nicht im einzelnen Falle die bessernde Hand
angelegt werden kann . Es wird die Aufgabe der obersten
Forstbehörde sein , in eine Untersuchung darüber einzu¬
treten und diejenigen Maßnahmen in die Wege zu
leiten , durch die etwaige Mißstände beseitigt werden
können . Es wird dies eine mühsame Einzelarbeit sein
müssen , da mit den allgemeinen das ganze Land um¬
fassenden Betrachtungen und mit den großen den ganzen
Wirtschaftsbetrieb darstellenden Zahlen wenig anzu -
fangen ist , vielmehr nur bei Berücksichtigung der im
Einzelsalle obwaltenden besonderen Verhältnisse ent¬
schieden werden kann , welches unter den gegebenen
Voraussetzungen die geeignetste und zweckmäßigste
Maßregel ist. Ich hoffe und vertraue , daß eine in
diesem Sinne geführte Untersuchung vielleicht noch
zu einer Verbesserung unserer Waldwirtschaftsver¬
hältnisse führen wird , ohne daß es nötig wäre ,
allzu tief eingreifende Umwälzungen herbeizuführen ,
deren dauerndes Ergebnis zweifelhaft wäre . Denn das
muß ich doch nachdrücklich betonen , daß etwaige Miß -
griffe in der Gestaltung der Forstverwaltung schwere
und dauernde Schädigungen Hervorrufen können , die
späterhin nicht mehr gut zu machen sind ; schon diese
Erwägung legt es nahe , daß alle Maßnahmen nur
nach sorgfältigster Prüfung ergriffen werden dürfen .

Im Bereiche der Forstverwaltung können wir uns
viel leichter dem Vorwurfe aussetzen , zu konservativ
verfahren zu sein , als dem Vorwurf eines zu radikalen
Vorgehens , den spätere Geschlechter unter Umständen
mit Recht gegen uns erheben könnten .

Wird eine Fortbildung unserer Wirtschaftsführung
in diesem Sinne angestrebt , dann verliert die Frage
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des Reservefonds erheblich an ihrer Bedeutung . Ich
möchte überhaupt bitten , diese Frage nicht zu überschätzen .

.Ich freue mich, zunächst feststellen zu können, daß ich
mich hier mit der Auffassung des Herrn Abg . Duffner
in Übereinstimmung befinde . Er hat es abgelehnt , der
weitgehenden Forderung , die namentlich von forstlicher
Seite vertreten wird , beizustimmen , daß nämlich die
Ergebnisse des Waldes in der Hauptsache auch wieder
dem Wald zugute kommen müßten . Äer Herr Abg.
Duffner hat ausdrücklich erklärt, er halte es nach seiner
Auffassung für unumgänglich , daß, falls etwa ein Re¬
servefonds gebildet würde , dieser für die Zwecke der
allgemeinen Staatsverwaltung nutzbar gemacht
werde. Das ist eine Einschränkung, die auch vom
Standpunkt der Finanzverwaltung aus unbedingt ge¬
macht werden müßte , die aber, sobald man sie macht,
den praktischen Wert des Reservefonds wieder erheblich
herabsetzt. Ich möchte dies an einem Beispiel erläutern .
In dem laufenden Budget haben wir für das Jahr
1910 einen außerordentlichen Holzhieb von 40 000 fm
vorgesehen, der einen Ertrag von 500 000 M . liefern
soll. Nach der Theorie des Reservefonds müßte
dieser Ertrag in den Reservefonds abgeführt
werden . Nun erhebt sich aber sofort die prak¬
tische, aus unserer Finanzlage abgeleitete Schwierig¬
keit, daß es ganz unmöglich wäre , jetzt eine Zuwendung
zum Reservefonds zu machen, während wir der An¬
spannung aller verfügbaren Mittel bedürfen , um unser
Budget im Gleichgewicht zu halten , und ich fürchte ,
dieser Zustand wird noch geraume Zeit anhalten , wir
werden auch in näherer Zukunft genötigt sein, alle die
Maßregeln zu ergreifen , die unsere Einnahmen ver¬
mehren . In einem solchen Zeitpunkt ist es nun wirk¬
lich kaum zu empfehlen und kaum zu vertreten , zu einer
Thesaurierungspolitik überzugehen und Schätze anzu¬
sammeln , während doch die laufenden Bedürfnisse die
vorhandenen Einnahmen dringend in Anspruch nehmen .

Auch den Hinweis auf die Verhältnisse in anderen
Staaten kann ich nicht als unbedingt beweiskräftig an-
sehen. Verschiedene der Maßnahmen , die nach der vor¬
getragenen Theorie des Reservefonds erst mit Hilfe dieser
Einrichtung befriedigt und durchgeführt werden sollen,
sind bei uns schon tatsächlich durchgeführt . Ich erinnere
daran , daß nach den Wünschen derjenigen Herren , die
die Schaffung eines Reservefonds befürworten , als dessen
wesentliche Aufgaben angeführt werden : Ausbau des
Waldwegnetzes , Erbauung von Forsthäusern und
schließlich Ansammlung von Geldbeständen , die in solchen
Jahren , in denen aus Umständen der Marktlage die
Budgetsätze nicht in vollem Maße erreicht werden können,
einen Ausgleich ermöglichen . Es ist Ihnen vorhin ein¬
gehend dargelegt worden , in welch ausgiebiger Weise wir
jetzt schon seit mehr als 20 Jahren den Waldwegebau be¬
treiben , ohne daß wir hierzu zunächst die Schaffung eines
Reservefonds für notwendig gehalten haben . Ebenso
verhält es sich mit dem Bau von Forsthäusern . Ferner
kommt in Betracht die Vermehrung des forstlichen Grund¬
besitzes . Wir haben die Einrichtung des D o m ä n e n -
g i? u n d st o ck s , die in anderen Staaten in dieser Form
nicht bekannt ist ; wir verwenden den Domänengrundstock
zu den angeführten Zwecken , ferner zu der Erwerbung
von Gütern , die sich als zur Abrundung unseres Wald¬
besitzes geeignet erweisen .

Die wesentlichsten Aufgaben , die dem Reservefonds
von seinen Anhängern zugeschrieben werden , erfüllen wir
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also bereits durch die bisherige Übung , und aus
Gründen kann ich ein dringendes Bedürfnis nicht iAlt, fall
kennen, nun zu einer Einrichtung zu schreiten , die den und
uns eigentlich außerordentlich wenige Vorteile
In vielen Fällen würde sie gegenüber unserem bishch .
Verfahren eigentlich nur einen Umweg darstellen :
wir jetzt ohne weiteres in das Budget einstelleir.
würde dann zunächst einmal in den Reservefonds fli® *1
und darauf erst wieder aus diesem entnommen
um bestimmten Bedürfnissen abzuhelfen . Ein ai
chender Grund für eine solche Änderung scheint mir «
nicht vorhanden zu sein . % G

chrende:
Wenn darauf hingewiesen worden ist , daß in ga n die L

sen Jahren Windbruchfälle und dergleichen unter.! >ige kur;
ständen einen über den normalen Nutzungssatz erhki
hinausgehenden Holzanfall und damit eine erhell He'
Einnahme für die Staatsverwaltung bedingen köi» ??r.
die dann recht gut dem Reservefonds zugeführt wa ne“ l3t-
könnte, so fügen sich solche Einnahmen ganz gut in « ^senen
bestehendes Budget ein . Wir haben tatsächlich e>
Reservefonds in unserem umlaufenden !
triebsfonds . Wenn nun Fälle eintreten , und » e
gegenüber den budgetmäßigen Voraussetzungen Mehl ^ j

* c,
nahmen erzielt werden und sich keine Gelegenheit , '

Verwendung zur Deckung anderweitiger AM ^ ^ :
bietet , so wächst eben unser umlaufender Betriebs
an , und die Landstände haben gelegentlich der Feststes
des Finanzgesetzes immer Gelegenheit , über dessen I iM, ^
stände sachgemäß zu verfügen . ihr mit

- Ängl
Auch einer Bemerkung des Herrn Abg . vr . Fr« Äiische

möchte ich widersprechen. Er hat die Vermutung 6 *t den
gesprochen, die Einstellung des außerordentlichen H >d die <
Hiebes in das laufende Budget sei wohl durch die Ivanen !
fach erwähnten Broschüren veranlaßt und in dieser ist sei
nähme sei gewissermaßen eine leise Zustimmung den

jj
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gierung zu den Anschauungen , die in den BroW seicht j
entwickelt sind , zu erblicken. Diese Vermutung geht/ '

,ebens
Wir haben diesen außerordentlichen Holzhieb in un!

'
e> He

Staatsvoranschlag lediglich aus finanziellen Erwäg »̂ ^ en st
vorgesehen . Wir mußten alle Maßnahmen ins $

^
len

fassen, die geeignet sind , unsere Einnahmen zu ver» ®r w
reu , und da erschien es uns nun im Bereich der 3t

” ana
Verwaltung eine ganz geeignete Möglichkeit zu sein ,
einen außerordentlichen Holzhieb einen Betrag von ®
halben Million hereinzubringen . Wir hatten übm
über diese Maßregel schon längst Beschluß gefaßt,i
Broschüren überhaupt erschienen und zu unserer
nis gelangt sind .

Aus diesen Erwägungen möchte ich glauben ,
Schaffung eines Reservefonds im Bereiche der st»
waltung ein genügender Anlaß nicht versiegt,
möchte noch die allgemeine Bemerkung anknüpfen«
es mir überhaupt eine nicht recht erfreuliche Nichts
sein scheint, wenn man einzelne Steuerauellen tu/
vereiirzelt pflegen will und an sie besondere
bestiminungen anknüpft . Es ist das ein Bestreb«^
neuerdings hier und da eigentlich in steigendes
in die Erscheinung tritt , das ich aber nicht als einen
schritt ansehen kann. Es wird dadurch der
der Einheit der Finanzgebarung durchbrochen
Not sollte man aber zu derartigen Maßnahmen
greifen . Wir werden den Antrag , der dem hohen



aus ft igelegt ist und die Einrichtung eines Reservefonds be-
nicht a «lt , falls er angenommen wird , einer Prüfung unter¬

en , die im und je nach dem Ergebnis zu weiteren Maßnah¬
eile ft » schreiten .

Mein ^ indem ich den Wunsch ausspreche, daß alle

rstellw.
Maßregeln, die wir auf Grund der jetzt gepflogenen

in ^g irtcrung zu treffen in der Lage sein werden , zu Nutz
ien tuet

1Frommen unseres Waldes gereichen möchten , in

gjn E m Wertschätzung wir alle einig sind-
rt mir i

ilbg. Gierich lkons.) : Nach den hochinteressanten und
srenden Ausführungen van gestern und von heute

u die Kultur und Pflege unseres Waldes seien mir
kurze Bemerkungen gestattet.

Herr Forst - und Domänendirektor hat in
irr gestrigen Rede uns , die Konservativen , vollauf

edigt. Denn die von ihm dem Hohen Haus vor-

uj. jn „ bgencn Verwaltungsgrundsätze entsprechen durchaus
ilich « ^ auch wir anstreben, sie entsprechen einer weisen
>en ! lltschaftspolitik , und das nennt man konservativ : Das

und « bewähren und erhalten ! Aus diesem Grunde
'

mj* wir auch dafür , daß der hier behandelte Reserve-

enbeit ^ der Weise erhalten werden soll, wie er seither
2 m »nserm Walde bestanden hat, nämlich lebend und

triebch
in einer ^ affe festgelegt .

geftfiett j)jr <gerr g or^ und Domänendirektor hat dann ge-
desse« labt , seine forstwirtschaftlichen Grundsätze deckten sich

mit dem politischen Begriff „ jungliberal " . Wenn
1 sZungliberalen in dem von ihm angeführten Sinne

r . Fr <l iljische Wirtschaftspolitik treiben , dann wollen wir
rtung « kr ien Namen ganz gewiß nicht streiten , denn dann
scheu H i> die Grundsätze recht. Daß der Herr Forst - und
i die fflyttänenbtteftot politisch nicht konservativ sein will,
feser ÄMäst seine Sache , es kann mir natürlich gleichgültig
ng derM Falls es ihn aber mehr nach der . linken Seite ,

cht sogar bis zur Sozialdemokratie hinzieht , so ist
ebenfalls seine Sache (Abg . Rösch : Sehr richtig !

Heiterkeit ). Wenn er als Beamter nur mit den
Zen Faktoren der Regierung neben oder über den

ien steht , dann mag er sich politisch bezeichnen ,
er will. Uns kommt es auf die Betätigung an ,
danach nehmen wir Stellung .

g. R e b m a n n (natl .) : Ter Herr Präsident hat mir
bt, einige Worte zu dem Anträge zu sagen, der

^ rn hinsichtlich der Verwertung des Kali in unserm
de eingebracht worden ist . Ter Antrag enthält in sei-

ersten Teil diejenigen Gedanken, die schon in der
f^en Session von den Herren Kollegen Sänger und
^erle geäußert worden sind, die damals schon ge-

c
.

*
j haben , daß man dem Kalivorrat , der angeblich

Merm Lande vorhanden ist , Aufmerksamkeit schenke
daß die Regierung die nötigen Schritte tue , um dessen

^
tör - 5,

tt
- 8 iastzustellen , und nötigenfalls zu dessen Ausbeu -

:n ^ ichreite . Die Sache ist dadurch in ein neues Sta -

^ getreten , daß jetzt die Reichsregierung einen Gesetz-
:
re

jl vorgelegt hat , der uns nötigt , zu dieser Frage
»eur _ vung zu nehmen, und der uns auch sehr nahe angeht ,

k Ct *n ^er ^ ichiu^S angenommen wird , in der er
gearbeitet ist , d . h . wenn zu einer Kontingentierung

^ ä geschritten wird . Wenn die Großh . Regierung
,,etI «ri selben Weise , wie es seinerzeit und noch bis in die
chen

"
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letzte Zeit hinein hinsichtlich der Schiffahrtsabgaben ge¬
schehen ist, die Interessen unseres Landes wahrt , so kön¬
nen wir das Vertrauen haben, daß auch in dieser Richtung
dasjenige geschieht, was notwendig ist, und wir können
uns damit begnügen, darauf aufmerksam gemacht zu ha¬
ben . Wir werden also dem Anträge zustimmen, und
zwar den Hauptnachdruck auf den ersten Teil legen. Wenn
wir dem Antrag im Ganzen zustimmen, so ist damit aber
nicht gesagt und soll nicht gesagt sein , daß wir grundsätz¬
lich auch die Übernahme des etwa sich daraus ergebenden
Betriebs in Regie befürworten können . Wir lehnen es
ab, hier eine grundsätzliche Entscheidung schon zu treffen .
Es ' ist gerade in dem vorliegenden Fall nicht eine Frage
des Prinzips , sondern es wird eine Frage des Geldes sein
insofern , als durch genaue Untersuchungen herausgebracht
werden muß , ob dieser Betrieb für den badischen Staat
vertretbar sein wird oder nicht. Da mutz man sich klar-
machen , daß wir schon in die Vorarbeiten ganz andere
Mittel hineinlegen müssen , als man sich jetzt vorstellt.
Wir haben über die Lage der Kalilager im Lande keine
genaue .Kenntnis , cs handelt sich nur um unbestimmte
Annahmen . Es würde also eine größere Anzahl von
Bohrungen notwendig sein , um das festzustellen . Soviel
scheint festzuliegen , daß diese Kalilager sich in ansehn¬
licher Tiefe befinden, und , eine derartige einzelne Boh¬
rung kostet 50 000 bis 80 000 M . Man muß sich also
klar sein , daß es sich um ansehnliche Mittel schon allein
für die Vorarbeiten handelt . Wir müssen es deshalb aus -
sprechen , daß wir , wenn wir dem Anträge zustimmen, die
Frage nach dem Regiebetrieb durchaus nicht beantwortet
wissen wollen, sondern daß ihre Beantwortung abhängig
gemacht werden muß von den Ergebnissen der Forschung,
auf deren Grundlage dann erst die Entscheidung zu tref¬
fen sein wird , ob dieser ganze Betrieb wesentlich auch im
Hinblick auf die Kontingentierung für den badischen
Staat irgendwie ertragreich und vertretbar sein wird .

Was nun die zweite Angelegenheit betrifft , die Ant¬
wort , die wir vom Regierungstisch auf die von uns ge¬
gebenen Anregungen erhalten haben , so will ich mich da
kurz fassen , zunächst aber eine Einzelfrage herausgreifen ,
die der D u r ch f o r st n n g . Da hat sich der Herr Rc-
gierungsvertreter gegen dasjenige gewendet, was ich
gestern ausgesprochen habe , aber in seinen Schlußsätzen
war eigentlich alles dasjenige zugegeben , was ich mir in
dieser Frage zu eigen gemacht habe . Wenn alle diese be¬
sonderen Momente bei dieser Angelegenheit von der
Forstverwaltung in Betracht gezogen und in die Praxis
überführt werden, so werde ich mit dem Resultat , das sich
dann daraus ergibt , vollständig zufrieden sein . In der
Hauptsache muß ich wieder darauf zurückkommen , daß
ich versucht habe , mir aus dem vorliegenden Material
das Tatsächliche heranszuzieheu. Wenn die Herren Ver¬
treter der Regierung meine Rede noch einmal lesen , so
werden sie sehen, daß ich mir von diesen besonderen und
mehr subjektiven Äußerungen so wenig wie möglich zu
eigen gemacht habe . Ich habe meine ganze Deduktion
auf das amtliche Zahlenmaterial begründet , das in der
amtlichen Denkschrift niedergelegt ist. Ich habe also ver¬
sucht, eine Basis zu schaffen, die so unanfechtbar wie
möglich ist . Aus diesem Zahlenmaterial ergibt sich, daß
wir große Übervorräte von altem Holz tat¬
sächlich besitzen . Das ist die Grundlage , auf der alles
Folgende aufgebaut ist . Nun muß ich allerdings zugeben,
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daß dieses Zahlenmaterial (und das habe ich ausgespro¬
chen ) nicht unanfechtbar ist , und auch die heutigen Äuße¬
rungen des Herrn Vertreters der Forstbehörde weisen hier
Unstimmigkeiten auf . Ich kann die Zahlen , die er hier
angegeben hat , nicht zusammenbringen . Er gibt an , die
Forstnutzung sei jetzt auf 7,13 gesteigert . Er hat
ferner die Zahl als richtig zugegeben , die in der Denk¬
schrift enthalten ist , daß der Zuwachs 7,5 beträgt , so
daß also die Nutzung den Zuwachs nicht erreicht . Er hat
aber auch eine andere Zahlenreihe angegeben , in der
ausgeführt ist , daß die Nutzung den Zuwachs übersteigt .
Also diese beiden Gruppen von Zahlen stimmen nicht zu¬
sammen , und sie bestätigen mir das , was ich gestern ge¬
sagt habe , daß dieses ganze amtliche Material auf schwan¬
kender Grundlage aufgebaut ist , und diese schwankende
Grundlage wird eben bei den Methoden der Feststellung
zu finden fein . Ich habe durchaus nicht den allermindesten
Vorwurf gegen die Tätigkeit der Taratoren im Einzel¬
nen erhoben ; ich bin überzeugt , daß diese Beamten mit
vollem Fleiß und mit dem vollen Rüstzeug , das sie haben ,
ihre Arbeit tun . Aber es ist doch Wohl zugegeben , daß
die Arbeitsmethoden so sind , daß man in weitem Umfangs
nicht auf die Messung , sondern auf die Schätzung greifen
muß , und darin wird Wohl der schwache Punkt zu fin¬
den sein . Das geht aber soweit in das Technische hinein ,
daß ich mich jeder weiteren Äußerung darüber enthalten
muß . Nun ist dieser Gedankengang im ganzen der ge¬
wesen : Es erscheint festgestellt und zwar kann das auch aus
dem amtlichen Material herausgelesen werden , daß wir
große Übervorräte von Althölzern besitzen . Diese Über¬
vorräte von Althölzern sollen nach und nach eingezehrt
werden , und das gibt das Mehr an Nutzung , was ver¬
langt wird . Und dieses Mehr an Nutzung soll nun zu
einem Teil einem Reservefond zugeführt werden ,
über den Charakter dieses Reservefonds habe ich mich
gestern mit aller Deutlichkeit geäußert , daß ich den rein
forstlichen Standpunkt , der von Forstmännern vertreten
ist , abweise , daß ich wie der Herr Abg . Duffner der Mei¬
nung bin , daß dieser Reservefond in erster Linie den all¬
gemeinen Staatszwecken zu dienen hat . Ich habe auch
von den übrigen Zwecken kein Wort gesagt , kein Wort
über die Wegbauten , kein Wort über die Forsthäuser und
was derartige Dinge sind . Denn ich bin der Meinung
und Überzeugung , daß bis dahin vom badischen Staat
aus allgemeinen Staatsmitteln das Nötige geschehen ist
und auch in Zukunft wird geschehen müssen . Ich habe
mich in der Hauptsache beschränkt auf diejenigen Zwecke ,
denen der Reservefond in der allgemeinen Staatsverwal¬
tung dienen kann , der also der Staatsrechnung fort¬
während und ohne Störung der Arbeiten der Forstver¬
waltung die gleichen Bezüge aus den Wäldern verschaf¬
fen soll, wie wir sie bisher gehabt haben . Ich meine , daß
nach dieser Seite hin ein derartig regulierendes Moment
ganz vortrefflich wirken könnte . Ich bin von den Gegen¬
gründen nicht überzeugt und möchte deshalb nochmals
das Hohe Hails bitten , unfern Antrag anzunehmen , der
die Erotzh . Regierung ersucht , der Frage der Schaffung
eines

'
Reservefonds näher zu treten . Im ganzen tritt ja ,

lind das hat auch der Herr Vertreter des Finanzministcrs
gesagt , die Finanzverwaltung diesen Dingen etwas zwie¬
spältig entgegen . Die eine Seite der Sache ist ihr jeden¬
falls außerordentlich angenehm ; er hat das auch durch -
blicken lassen , und eigentlich müßte man erwarten , daß
die Finanzverwaltung mit beiden Händen nach dein greift ,

was ihr hier angeboten wird . Nun glaube ich gerne , das
in seiner Brust die beiden Seelen , die sich streiten , z»
einem Kompromiß gekommen sind , der schließlich dahsi
geht : „Wir wollen uns die Sache doch noch einmal über¬
legen/ ' und ich hoffe , daß bei dieser Überlegung bann
doch noch etwas Gescheites herauskommt . Die Verwei¬

se sta
mg nii

Herrei
vbe ab

sestzr
tzne der

sung auf den Fond , den wir ja schon haben , auf den To- & au&{
mänengrundstock , ist doch , wohl nicht ganz glücklich. Dem
wir haben aus mehrfachen Erörterungen gehört , bch
fchon seit einer Reihe von Jahren dieser Domänengrund¬
stock gerade hinsichtlich der Ausdehnung der Forsten ver¬
sagt , daß der Aufkauf von Hofgütern lange Zeit hindurt
abgelehnt worden ist , weil der Domänengrundstück dir
Mittel hierfür nicht besitzt ; also sehen wir , daß das eil
Instrument ist, das wenigstens für den vorliegende«
Zweck unbrauchbar ist .

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einem
Wunsche Ausdruck geben , der aus Kreisen der Forstleute
schon mehrfach geäußert worden ist und der in diesem Zu¬
sammenhang nun eine besondere Bedeutung gewinnt,
nämlich den Wunsch , daß in der Zentralbehörde ,
also im Finanzministerium , auch ein forstlicherFach -
m a n n Sitz und Stimme bekommen möge . Ein gE
wesentlicher Teil der Staatseinkünfte wird von diei«
Verwaltung erwirtschaftet , es wird aber bedauert , das,
an der entscheidenden Stelle der Fachmann nicht zu Wort!
kommt . Ich möchte deshalb diesen Vorschlag empfehlen,
dann aber noch hinzufügen , wenn einer hineinkomnit,
dann müßte es ein „Jungliberaler " sein .

Abg . Fehrenbach ( Zentr .) : Nur ein Wort zu den
beiden Anträgen .

Was den Antrag des Herrn Abg . Rebmann wegen borge
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Schaffung des Reservefonds anlangt , so haben einigt
unserer Freunde denselben mitunterzeichnet , weil sie dv
Meinung sind , daß namentlich in bezug auf die
meindewaldungen ein gesunder Gedanke in demselben
enthalten sei. Wir haben uns jedoch in der großen
Mehrzahl durch die Darlegungen des Großh . Min>'

steriums überzeugen lassen , daß der Gedanke einer uns
Reservefonds in der angeregten Form nicht wünschen^' M jU
wert ist , und werden daher gegen diesen AnttÄ ^ atspe
stimmen .

- jjtaai
Was den Antrag Geck und Genossen in bezug "4 Zeit

die Kaligewinnung anlangt , so scheint es mir , daß ^aus -
mit den Ausführungen des Herrn Kollegen Rebmann Wenige
durchaus einverstanden sein können . Er hat aber g^
meint , man könnte dem Antrag der Herren Geck uv
Genossen zustimmen , ohne sich dabei jetzt schon für **

staatliche Regie festzulegen . Das scheint mir nach ^
Fassung dieses Antrags nicht möglich zu sein . Er sikp
nicht eine Zweiteilung vor , einmal nähere Untersuchs z -
über das Vorkommen von Kalilagern und dann e!

. l <-
" e

Entschließung über den Betrieb in staatlicher Regu- e
der Wortlaut ist : „ Die Grobherzogliche Reglern *

möge , nachdem das Vorhandensein von Kalilage
im Großherzogrum Baden festgestellt ist, die
Bereitungen zum Ausbau und Betrieb der Kaligewinnu »
in staatlicher Regie alsbald treffen " . Es ist also E
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der eine Gedanke ausgesprochen , die Übernahme i"
staatliche Regie urrd die Vorbereitungen dafür ,
glaube daher , daß heute diejenigen , die sich
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r̂ne, URdie staatliche Regie festlegen wollen , sich für diesen
nten , z, feg nicht aussprechen können . Ich weis nicht, ob

ch dahin Herren Antragsteller das so gemeint haben , ich
:al über, wie aber, daß es nicht zweckmäßig ist, sich heute

rg daiu « sestzulegen . Ich stehe dem Gedanken der Über-

Verwei- ^ der Ausbeutung der Kalilager durch staatliche
den D» p außerordentlich nahe, das gestehe ich unumwunden ,
l. Dm * aber festzulegen in einer Sache , die erst später reif

ört , dai & damit haben wir schon schlechte Erfahrungen ge-

mg
'
ruM ^ Ich sehe keinen Grund ein , warum ich mich

sten der- " tö°n dieser Sache festlegen soll . Wir sind da-

hindmt J® Meinung gewesen, in aller Raschheit folgenden

stück dir
«« öerungsantrag zum Antrag Geck und Gen .

das eit
l!ll™ 8en 3U sollen , auf den sich das ganze Haus ver¬

legende«
“Jen könnte : „Die Großh . Regierung sei zu ersuchen,
ll das Vorhandensein und den Umfang von Kali -
!m im Großherzogtum Erhebungen zu machen und

einem
® wachsten Landtag darüber sowie über die Möglich -

r(I u « und Zweckmäßigkeit der Übernahme der Ausbeutung

-
'

g,. tätliche Regie eine Denkschrift vorzulegen . " Ich
’ A daß in dieser Fassung dem Antragsteller Rech -

, »g getragen ist. Jedenfalls glaube ich, daß wir alle ,
, sdir der Ansicht des Herrn Kollegen Rebmann und

r “ ll
t,

um Ansicht sind , dem Abänderungsantrag zustimmen
rn gau , während dem Antrag in der Fassung des Herrn

t
'fs Eegen Geck auch der Herr Kollege Rebmann wohl

^ Zustimmen könnnen . Ich möchte unseren
n Wort! mag dem Hohen Hause zur Annahme empfehlen ,
pfehle ».
rkomnit,

G eck (Soz .) : Die Ausführungen des Herrn
""egen Fehrenbach sind insofern richtig, als es in
s Tendenz unseres Antrags liegt , zu verhindern , daß

zu de» ^ Unternehmungen uns zuvorkommen . Die schlim-
tn Erfahrungen , die uns aus der Vergangenheit war -

. entgegentreten, sind die Veranlassung , warum
r Wege« v derzeitig mit diesem Antrag warnend und fördernd
, einige «greisen möchten . Ich erinnere daran , daß es nun
• fie & o»hre her sind , daß wir für die Ausnützung der
die lerkräfte des Rheins zu Zwecken der Gewinnung

ElektrischerKraft hier aufgetreten sind , daß wir die
^kung davor gewarnt haben , den gegebenen Augen -

äu verscherzen und das großartige Naturkapital ,
uns dort zur Verfügung steht, für den Staat brach

® zu lassen oder zu dulden , daß dasselbe von der

^ Spekulation nahezu auf Jahrhunderte hinaus aus -

^ k wird . Die seither gemachten Erfahrungen haben
« >*« bewogen , im gegenwärtigen Moment , wo es

■, J Äeit ist , einzugreifen . Wir setzen selbstverständlich
'

i; nt
~~~ un& da treffen sich unsere Auffassungen mit

des Herrn Kollegen Rebmann — , daß , wenn

j „ Ausbeutung der Kalilager sich nicht lohnen würde ,

für #
' ÄtQat b°n Sache Abstand nehmen müßte .

ach ^ J®e
.nn der Herr Kollege Rebmann darauf hinweist ,

ft ?®
,

dem einschlägigen Reichsgesetzentwurf die Kon -

suchu » ^ werung vorgesehen ist, und daß mit Rücksicht auf
* ^ Regelung der Ausbeutung und Verschleißung des

. gewisse Vorsicht für die Staatsregierung
9'enlJ :

jfj .
n doäre , so möchte ich zunächst erwidern , daß das

*mnter uoch nicht unter Dach und Fach ist,
es nach dem neuesten Stadium der Entwick¬

le ""
fyn

,08Qr zweifelhaft ist , ob der Reichstag in dieser
^ n mit ihm im Plenum zu Ende kommen wird .

mselbe«
groß««

, Mine
t einer
»schenk
AnMi

lsoniir
in

& rajsL ^ er ^uch das Gesetz in Kraft treten würde , so
'

M
Kvntingentierungsvorschriften uns nichthindern

> n U , würden uns sogar anspornen müssen, uns von

Staatswegen um die Kaliausbeutung in unserem Lande
zu kümmern und , wie ich kürzlich ausgesührt habe ,
dafür zu sorgen, daß auch die badische Regierung als
Kaliwerkbesitzerin mit in die Verwaltungsbehörde tritt ,
die über die Kontingentierung und über die Preise zu
bestimmen hat, ein Grund mehr: der für unseren An¬
trag spricht .

Im übrigen glaube ich , daß wir uns dem Antrag ,
wie ihn der Herr Kollege Fehrenbach vorgeschlagen hat ,
und unter den Voraussetzungen , die er in seiner Be¬
gründung angeführt hat , anschließen können. Wir sind
mit dem Antrag Fehrenbach einverstanden , wenn er die
Wirkung hat , daß die Regierung nun ohne Vorzug an
die Feststellung , ob wir Kalilager haben, geht, daß sie
vielleicht noch in dem Nachtragsetat um Mittel nach¬
sucht , um die Vorarbeiten zu beginnen , und ich ziehe
deswegen im Auftrag meiner Fraktionskollegen die von
uns eingereichte Resolution zugunsten des von dem
Herrn Kollegen Fehrenbach formulierten Antrags zurück .

Abg . Rebmann (natl .) : Ich glaube , daß wir in allen
grundsätzlichen Gedanken vollständig einig sind . Ich habe
mich dahin ausgesprochen, daß es an sich wünschenswert
ist , insbesondere im Hinblick auf das zu erwartende Reichs¬
gesetz, daß der Staat seine Hände in diese Sache hinein¬
bekommt ; auf bet andern Seite aber stehen die finanziel¬
len Erwägungen , die nun auch wieder sehr sorgfältig an¬
gestellt werden müssen, und die ich aus meiner Kenntnis
der Verhältnisse heraus in den Vordergrund geschoben
habe . Also grundsätzlich bin ich auch dafür wie der Herr
Kollege Fehrenbach, daß wenn irgend möglich die Kali¬
gewinnung in Staatsbetrieb genommen wird , aber unter
der weiteren Voraussetzung , daß es sich nach der finan¬
ziellen Seite hin vertreten läßt ; ich kann daher erklären ,
daß wir dem Antrag des Herrn Kollegen Fehrenbach in
dieser Form zustimmen werden.

Zu den übrigen Positionen ergreift niemand das
Wort .

Gegen den Antrag der Budgetkommission , die aufge¬
rufenen Positionen in Ausgabe und Einnahme zu ge-

nehmigen , erhebt sich kein Widerspruch .

Weiterhin werden

der Antrag der Kommission zu der Petition (s . S . 1458
der amtlichen Berichte) gegen die Stimmen der Sozial¬
demokraten angenommen ;

der erste Satz des Antrags der Abgg . Venedey und
Genossen (s. S . 1486 der amtlichen Berichte) einstimmig
angenommen :

der Abänderungsantrag der Abgg. Duffner und Ge¬
nossen (f . S . 1499 der amtlichen Berichte) mit 31 gegen
26 Stimmen abgelehnt :

der zweite Satz des Antrags der Abgg . Venedey und
Genossen sowie der Gesamtantrag mit Mehrheit ange¬
nommen ;

der Antrag der Abgg . Rebmann und Genossen betr .
Naturschutz (s. S . 1495 der amtlichen Berichte) einstim¬
mig angenommen :
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der Antrag der Abgg . Rebmann und Genossen betr .

Schaffung eines Forstreservefonds (s. S . 1528 der amt¬
lichen Berichte ) mit 34 (Liberale mit Ausnahme des
Abg . Koger , Sozialdemokraten und Abg . Duffner ) gegen
23 Stimmen angenommen ;

der vom Abg . Fehrenbach begründete Antrag der Abgg .
Kopf und Genossen einstimmig angenommen .

Sodann wird zu Ziffer 2 der Tagesordnung
übergegangen .

Hierzu liegt vor folgender Antrag der Abgg . Pfefferte
(natl .) , Vogel (fortschr . Vp .), Wittemann (Zentr .) und
Genossen :

Die Unterzeichneten beantragen , die Hohe Kammer
wolle beschließen , daß die Bemerkung zu § 1 des Bud¬
gets der Oberrechnungskammer : „ Die Vorsteherstellen
(E 1 b ) sind beim Abgang der derzeitigen Stelleninhaber
in Rechnungsbeamtenstellen umzuwandeln " gestrichen
werde .

Zunächst erhält das Wort

Berichterstatter Abg . Neu haus (Zentr .) : Ich habe
den Auftrag , im Namen der Budgetkommission zn be¬
richten über das Spezialbudget der Großh . Ober¬
rechnungskammer für die Jahre 1910 und 1911
und zu beantragen , die Ausgaben im ordentlichen Etat
im Betrage von 264880 M . sowie die Einnahmen im
ordentlichen Etat im Betrage von 520 M . je für zwei
Jahre zu genehmigen und über den Gegenstand in ab¬
gekürzter Form zu beraten .

Zu der Denkschrift der Großh . Oberrechnungskammer
vom 24 . November 1909 beantragt die Budget¬
kommission :

a . Hohe Zweite Kammer wolle erklären , daß sie die
Denkschrift der Großh . Oberrechnungskammer vom 24 .
November 1909 zur Kenntnis genommen und bean¬
standende Bemerkungen dazu nicht zu machen habe ,

b . über den Gegenstand in abgekürzter Form zu
beraten .

Zu diesen beiden Anträgen habe ich nur folgende
Bemerkung zu machen : Es steht auf Seite 3 der Er -
läuterungen des Spezialbudgets der Großh . Ober¬
rechnungskammer : „ Die Vorsteherstellen iE 1b ) sind
bei Abgang der derzeitigen Stelleninhaber in Rech¬
nungsbeamtenstellen umzuwandeln " . Infolge dieser
erläuternden Bemerkung ist eine Petition der Rech¬
nungsbeamten bei der Großh . Oberrechnungskammer
eingegangen , über die ich gleichzeitig zu berichten die
Ehre habe . Diese Petition geht dahin , daß diese er¬
läuternde Bemerkung wegfallen möge , mit anderen
Worten , daß die vier Vorsteherstellen vom Rechnungs -
buregu bei der Großh . Oberrechnungskammer auch in
Zukunft bestehen bleiben sollen . Da alle Mitglieder
des Hohen Hauses im Besitz der Petition sind , glaube
ich , wird es nicht notwendig sein , Ihnen dieselbe vor¬
zulesen , sondern es wird genügen , nur in ganz wenigen
Sätzen zu sagen , was der Inhalt dieser Petition ist.

Von den vorhandenen vier Vorsteherstellen bestehen
zwei seit 1876 , eine weitere wurde , entsprechend der

Vermehrung des Revisionspersonals , im Budget 1894/5?
und die vierte im Budget 1902/03 an gefordert und K.
nehmigt und zwar jeweils zu dem ausgesprochenen M
die Beamten der Oberrechnungskammer , die hinsichW
des Vorrückens in besser bezahlte Stellen lediglich
ihre eigenen Dienststellen angewiesen sind , den Beanuel
anderer Staatsverwaltungszweige gleichzustellen . Fm»
wird darauf hingewiesen , daß im Gehaltstarif ü«
Jahre 1908 diese Stellen unverändert übernomm»
und bestätigt sind . Die Möglichkeit des Vorrückens n« 8taatsr
E 1 des Gehaltstarifs besteht nämlich nicht nur ß« md da
Beamte bei den Ministerien sondern auch für dieBIHabe , b
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amten bei den Mittelstellen , denen die Stellen als
steher und Verwalter von staatlichen Anstalten , Lands
stiftungsverwaltungen , Hochschulkassen usw . offen stehm
weiter hat der neue Gehaltstarif unter Abteilung F. I
auch noch die Bureauvorsteher bei der Generaldirekti«
der Staatseisenbahnen sowie aus dem Bezirksdienst 'V
Bahnverwalter und Güterverwalter mit je ein Tritte
eingereiht . Die beabsichtigte Stellenumwandlung et'
scheint nach Ansicht der Petenten um so weniger gerch
fertigt , weil die Beförderungsverhältnisse bei der Ock
rechnungskammer ohnedies nicht günstig seien , stünde
doch die Beamten , die zur Beförderung nach E 1 P
nächst in Frage kämen , bereits im 65 . bzw . 57 . Leben-'
und 42 . bzw . 35 . Dienstjahre .

Auch hinsichtlich ihrer finanziellen Wirkung wird naä
Ansicht der Petenten für die in Rede stehende T

"

nähme ein zwingender Grund nicht angeführt we
können , denn mit der zu erwartenden Ersparnis vet
halte es sich folgendermaßen : Die Elb - Stellen HÄ®
ein Maximalgehalt von 5200 M . , die anderen StöN
ein solches von 4800 M . Wenn also im Laufe ^
nächsten 10— 15 Jahre die jetzigen Inhaber vom DieB
zurücktreten oder sterben , so würde die finanzielle Wirku«
im Budget nur 4 x 400 — 1600 M . betragen .

Die Großh . Regierung hat auf diese Eingabe bel^
unter dem 8 . Januar ein sehr ausführliches Schreib"
an die Budgetkommission gelangen lassen , das ich obs
falls nicht wörtlich vorlesen , sondern nur auszugswciX
unter Hervorhebung einiger besonderer Momente miedet'

geben will . Die Großh . Regierung sagt , bei AnoÄ
nung der Vorarbeiten für die Aufstellung des Staas
Voranschlages für 1910/11 sei durch Allerhöchste Stoa»
Ministerialentschließung vom 19 . März 1909 untersderem bestimmt worden , daß die im Lauf der 3®*
nicht lediglich aus rein dienstlichen Gründen VE
nommene Umwandlung von Stellen geringerer Art »
solche höherer Art nach und nach wieder rückgängig ?
machen sei . Unter diese fielen die Stellen der
sionsvorstände bei der Oberrechnungskammer , da de^
Inhaber tatsächlich keine Vorstandsgeschäfte zu erledig
hätten , sondern es sich hier lediglich um Stellen haE
die seinerzeit geschaffen worden seien , um die Bea^
finanziell besser zu stellen . Auch in der Budgetkomnnl ^
gab die Großh . Regierung die Erklärung , daß ^vier Herren keine Geschäfte zu besorgen haben , die >E
als Vorstandsgeschäfte bezeichnen kann , sondern daß
Räte der Oberrechnungskammer diejenigen
besorgen , die sonst die Revisionsvorstände zu besE
haben .

In der Budgetkommision wurde dagegen darauf
gehoben , daß doch im neuen Gehaltstarif unter E1 b
„Vorsteher von Rechnungsbureaus bei den Ministerien ■
der Oberrechnungskammer . " Wenn man also diest v
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Sellen als künftig wegfallend bezeichne, so sei damit gegen
im Sinn und den Geist des Gehaltstarifs verstoßen ;
tenn man könne nicht einfach diese vier Stellen elimi -

üeren oder wegeskamotieren . Demgegenüber wurde
Mseiten der Regierung und auch von Mitgliedern der

Lsmmission darauf hingewiesen , daß auch unter Ab-

A 1 Ordnungszahl 1 stehe : „a . Minister , b .
ührende Mitglieder des Staatsministeriums " , daß

»n: früher ein solches stimmführendes Mitglied des

Maatsministeriums gehabt haben, jetzt aber nicht mehr,
« d daß es bisher keinerlei Beanstandung gefunden
dabe, daß ein Staatsposten nicht besetzt ist , für den,
»am er besetzt ist, im Gehaltstarife eine besondere Ge -

saKsklasse vorgesehen ist. Die Budgetkommifion war
» ihrer Mehrheit der Meinung , daß hierdurch der
Kntvand , daß, weil im Gehaltstarife diese Vorsteher-

fteüeit vorgesehen seien, auch solche Posten besetzt sein
«Wen, widerlegt sei . So hat sich die Mehrheit der

Budgetkommission auf den Beschluß geeinigt , daß die

Bemerkung auf Seite 3 der Erläuterungen des Spezial -

Ngets : „ Die Vorsteherftellen sind beim Abgänge der
derzeitigen Stelleninhaber in Rechnungsbeamtenstellen
Mzuwandeln" , nicht zu beanstanden sei, und kam in¬

folgedessen zu dem Antrag , die Eingabe der Rech -
»ullgsbeamten der Oberrechnungskammer für erledigt
M erklären.
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In der allgemeinen Beratung erhalten das Wort

Abg. Pfeffcrle (natl ), zugleich zur Begründung des
« ltrages der Abgg . Pfefferle und Gen . : Ich möchte zu-
Echst bemerken , daß ich bei der Kommissionsberatung
Echt der Ansicht der Kommission zugestimmt habe, son-

für den Strich dieser Bemerkung auf Seite 3 der

Läuterungen eingetreten bin . Ich werde das auch
Ente wieder tun .

Wie Sie gehört haben, hat die Maßregel , die die
Regierung hier vorschlägt, bei den Rechnungs -

^ « ten der Oberrechnungskammer keineswegs Befrie¬

dung hervorgerufen , weil , wie aus der Petition , die

^ Herr Berichterstatter soeben erläutert hat , hervor -

Pjj : diese Vorsteherstellen, trotzdem keine eigentlichen
Mandsgeschäfte mit ihnen verbunden sind, auf Vor -
Mag der Großh. Regierung nach und nach errichtet wor-

?u sind mit dem ausgesprochenen Zweck , für die Rech -
Mgsbeamten der Oberrechnungskammer eine Beför -
*kungsmöglichkeit innerhalb dieser Behörde zu schaffen,

diesen Beamten sonst, wenn sie einmal in die
i>errechnungskammer als Rechnungsbeamte aufge -

^ umen sind , die Möglichkeit genommen wäre , eine

^ strung ihrer Verhältnisse zu erfahren : deshalb
£7.. die Großh . Regierung selbst seinerzeit diese Vor-

^ lage gemacht. Wir haben ja gehört , daß zwei dieser
ellen schon im Jahre 1876 errichtet worden sind,
e mt Budgetjahre 1894/95 und die vierte Stelle

Sr tm Jahre 1902/03 , sodaß es also wohl begreiflich
£ daß diese Beamten , wenn sie diese Maßregel über

4? Hetzen lassen müssen, gegenüber den Rechnungs -

^
Urten der Ministerien , denen sie bisher gleichstanden ,

;0
e3üg auf ihre Beförderungsmöglichkeit in Nachteil

^
uren würden . Des weiteren haben diese Beamten

■ 'onst
daß in Preußen, im Reiche, und wo

fulche Oberrechnungsbehörden bestehen, in dieser

f «ns Verhältnisse vorhanden sind als bei

[
' Sie haben aber besonders darauf hingewiesen ,

. Ml

daß bei der Änderung des Gehaltstarifs vor zwei Jahren
gerade noch eine Reihe anderer Rechnungsbeamten in
die Abteilung bi 1 hineingekommen ist , aus der sie
nunmehr ausgeschaltet werden sollen .

Ich persönlich und verschiedene andere Herren sind
mit mir der Meinung , daß die von der Regierung
beabsichtigte einseitige Maßnahme nicht berechtigt ist.
Wir haben geglaubt , man solle schon der Bedeutung
der Oberrechnungskammer als solcher speziell für die
Landstände wegen darauf halten , daß ihre Beamten
den entsprechenden Beamten der Ministerien gleich¬
gestellt bleiben . Wir haben uns deshalb erlaubt , den
Antrag einzubringen , daß diese Bemerkung auf Seite 3
der Erläuterung gestrichen und damit der alte Zustand
wieder hergestellt werde.

Bei Stellung des Antrages gingen wir vor allem
davon aus , daß vor zwei Jahren bei der Neuregelung
des Gehaltstarifes die Einsetzung dieser Stellen keinen
Anstand gefunden hat . Wir haben geglaubt , daß da¬
mals . die Großh. Regierung alle Maßnahmen zuvor
überlegt hat und nicht ohne weiteres ihren Vorschlag
der Änderung des Gehaltstarifes vor die Kammer
gebracht hat . Zu der Petition wird darauf hingewiesen ,
es sei eine Vereinbarung der Ministerien dahin
getroffen worden, daß die im Lauf der Zeit nicht ledig¬
lich aus rein dienstlichen Gründen vorgenommene Um¬
wandlung von Stellen geringerer Art in solche höherer
Art nach und nach wieder rückgängig zu machen sei.
Nun scheint es aber , daß bis jetzt nur bei der
Oberrechnungskammer nach diesem Grundsatz vor¬

gegangen werden soll , bei anderen Ministerialstellen
aber nicht .. Wir haben geglaubt , den Antrag ein -

bringen zu sollen , damit noch einmal geprüft werden
kann , ob man diese Vereinbarung überall anwende
oder nur bei der Qberrechnungskammer. Wir wollen
der Großh . Regierung die Möglichkeit schaffen , bis zum
nächsten Landtage die Sache noch einmal zu prüfen
und diese Prüfung auf alle Rechnungsbeamtenstellen
auszudehnen , um uns dann einen neuen Vorschlag
machen zu können. Wenn man jetzt nur die Rechnungs¬
beamten der Oberrechnungskammer herausgreift und
diese ausnahmsweise behandelt , so ist es ganz begreiflich ,
daß eine gewisse Erbitterung Platz greifen wird . Diese
Rechnungsbeamten sind s . Zt . in die Oberrechnungs¬
kammer eingetreten , weil sie gewußt haben, daß bei
dieser Behörde gehobene Stellen vorhanden sind , und
weil sie damit gerechnet haben, daß sie mit der Zeit
in diese besser dotierten Stellen hineinkommen — und
jetzt läßt man diese Stellen wegfallen !

Allerdings hat die Großh. Regierung in der Budget¬
kommission gemeint , die Stellen seien ohnehin schon
sehr begehrt, es sei deshalb kein Grund zu der Befürch¬
tung vorhanden , es würden sich nicht genügend Beamte
zu diesen Stellen melden ; in dieser Beziehung könne
ein Bedenken nicht als vorliegend angesehen werden .
Aber es haben doch die Herren, die jetzt in Rechnungs¬
beamtenstellen der Oberrechnungskammer sind , s . Zt .
einmal darauf gerechnet , mit der Zeit in diese Vor »

standsstellen zu gelangen , und mit Rücksicht auf diese
Erwartungen , die sich diese Beamten mit Fug und
Recht machen durften, glauben wir , sollte man die

Sache so regeln, wie ich es eben vorgeschlagen habe .

Wenn diese Bemerkung gestrichen wird , dann könnte

sich die Regierung vielleicht bis zum nächsten Landtag
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überlegen, ob sie nicht einen anderen Vorschlag machen
will . Vielleicht könnte sie , wenn auch nicht vier, so
doch wenigstens zwei dieser Stellen oder doch eine der¬
selben belassen , damit auf diese Weise die Gleich¬
berechtigung der Oberrechnungskammer mit den Mini -
sterialstellen in präziser Weise ausgedrückt wird . Wenn
Sie also unserem Antrag zustimmen und damit
beschließen , daß der Strich dieser Bemerkung erfolgen
solle, dann werden wir Gelegenheit haben, im nächsten
Landtag nochmals die Sache zu prüfen und uns darüber
zu einigen, ob man statt dieser vier Stellen wenigstens
eine oder zwei derselben beibehalten könnte .

Ich bitte Sie deshalb , unserem Antrag zuzustimmen.

Abg . Kopf (Zentr .) : Aus grundsätzlichen Erwägun¬
gen werde ich und werden mit mir eine Anzahl meiner
Parteigenossen gegen den Antrag der Herren Kollegen
Pfefferle und Genossen stimmen. Ich glaube, daß die
Gründe , welche die Regierung für die Einfügung der Be¬
merkung, daß diese vier Stellen als künftig wegfallend
zu bezeichnen seien , angegeben hat , als durchaus stich¬
haltig anzusehen sind .

Damit nicht da und dort Mißverständnisse obwalten,
bemerke ich gleich : Es handelt sich nicht darum , daß etwa
die Herren , die jetzt diese Stellen inne haben, irgendwie
geschädigt werden sollen ; die vier Vorsteher, die bei der
Oberrechnungskammer bereits in der Klasse E 1b sind ,
werden auch da bleiben. Was die Großh . Regierung vor¬
schlägt , ist lediglich , daß diese Stellen künftig , wenn sie
frei werden — eine soll ja in der Zwischenzeit schon frei
geworden sein —, nicht mehr mit Beamten dieser Gehalts¬
klasse besetzt werden sollen , weil bei der Obcrrechnungs-
kammer solche Vorstandsstellen überhaupt nicht nötig
seien . Es sind bei der Lberrechnnngskammcr im ganzen
15 mittlere Beamte ; von der Großh . Regierung wird uns
gesagt, daß die „Vorsteher" dieser mittleren Beainten
naturgemäß der Präsident und die Kollegialmitglieder
der Oberrechnungskammer sind . Diese haben die Arbei¬
ten der Revisionsbeamten zu überwachen, und die Regie¬
rung führt aus , es bedürfe also eigentlich solcher Vor¬
steher aus der Klasse der mittleren Beamten selbst nickst.
Man mag nun hierüber denken , wie man will , jedenfallS
ift ohne weiteres klar , daß bei einem Personal von im
ganzen 15 Beamten die Zahl von 4 Bureauvorstehern weit
über alles Maß hinausgeht und zur Gesamtzahl des Per¬
sonals nicht in richtigem Verhältnis steht . Wenn man
sehr weit gehen wollte, könnte es sich wohl doch nur daruni
handeln , daß man etwa eine derartige Vorsteherstelle
aus der Klasse der mittleren Beamten aufrecht erhalten
würde ; mit der Zahl vier aber ist zweifellos über das
Ziel hinausgeschossen .

Diese vier Stellen sind , wie bereits von anderer Seite
hervorgehoben worden ist , nur deshalb entstanden, weil
man den betreffenden Beamten im Hinblick auf ihr Alter
usw . eine gewisse Vergünstigung , eine antizipierte
Gehctltserhöhung hat einräumen wollen, mit anderen
Worten : Aus persönlichen, nicht aus dienstlichen Grün¬
den hat man diese Stellen geschaffen . Nun ist man aber
in der letzten Zeit in Erwägungen darüber eingetreten ,
wie man die Staatsmaschine vereinfachen und nach
mancher Hinsicht auch verbilligen kann. Wir haben nach
dieser Richtung hin schon verschiedene Maßnahmen ge -

ii, noch

$ möc

troffen und sollen noch weitere treffen . So sind z. 33. !
Finanzämter aufgehoben worden, was natürlich für dî

'
M h

nachfolgenden Beamten auch eine Verschlechterung ihn e
Beförderungsverhältnisse , wie sie hier jetzt geltend p
macht wird , in sich schloß. Aber man hat auf diesen E»
sichtspunkt nicht Rücksicht nehmen können , weil man eia O. Rei
in der Kammer — und wie ich glaube mit Recht — ia fe E 1
Grundsatz hoch halten muß : Wir bewilligen nur so dir
Stellen , als im dienstlichen Interesse nötig sind , und i
Rücksicht darauf , daß unter Umständen Beförderunĝ
bältnisse geschädigt werden könnten, darf für uns iil
keiner Weise maßgebend sein . In der gleichen Weise, n»|
wir drei Finanzämter aufgehoben haben, haben wir <
zwei Eisenbahnbauinspektionen aufgehoben, wenigste»,
haben wir diese Aufhebung erst vor wenigen Tagen i B t 1®“;
der Budgetkommission genehmigt, und der Antrag A * E5'
Aufhebung wird wohl im Plenum Annahme finden ; bm ® “e”
Budget der Oberdircktion des Wasser - und Straßenbaus 7 ^
haben wir drei Zweite Beamtenstellen aufgehoben , uiit !* ]

® '
_ _ _ 2NUN liegt uns außerdem noch seitens der Großh . Reg« „
rung beim Budget des Eisenbahnbetriebs der Antrag vk ^ ^
daß eine ganze Kategorie von Beamten , die der Wag»

^ ^Wärter, wegfallen soll, und daß die Angehörigen d» ^ ^
selben anderweitige Verwendung erhalten sollen, mH , ^ ^man nach den heutigen Verhältnissen und Einrichtung» ’t
der Eisenbahnen Wagenwärter überhaupt nicht mch ^ ..
brauche . Auch da hat man sich in der Budget ^ ^
kommission dahin entschieden , den Antrag der GroK „iiRii
Regierung anzunehmen und , wie ich höre, sogar ei» MM ,
stimmig anzunehmen . Was würden nun z . B . die A» „ [m
Wärter dieser großen Kategorie der Wagenwärter , »Eben js
einer Kategorie unterer Beamten , dazu sagen , wenn w»
über ihre Klagen , denn auch sie haben eine Petition « «s ich
den Landtag gerichtet, hinweggehen rurd trotz ihrer 8» Mn ir
schwcrden , daß durch die Aufhebung dieser Kategorie w* Pc
Stellen ihre Beförderungsverhältnisse Not leiden, de
Antrag der Großh . Regierung auf Aufhebung t}«1®1 Jentoo
migett wollte, während man hier , wo es sich um spät®* in
Aufhebung von Vorsteherstellen fiir mittlere Beamte ha» >uh
delt, damit zurückhalten würde ? Ich glaube , wenn ®w n en >
hinsichtlich der Stellenaufhebung der Großh . Regieruei
dort beipflichten , so müssen wir es auch hier tun.
Hauptgrund , der gegen den Antrag der Regierung (F j,

ü
tend gemacht wird , ist lediglich der , daß die Beförderung ^

1
Verhältnisse dieser Beamen bei der OberrechnungskainnFl
dadurch verschlechtert würden , aber dieser Grund kan«

^ J
nicht ausschlaggebend sein . ö drei

* "SafteTer Herr Kollege Pfefferle hat noch darauf c ez r(sen, daß die Bedeutung der OberrechnungskanE ^ ^
speziell für die Landstände es rechtfertige, daß man
mittleren Beamten bei der Oberrechnungskammer ^ . TieBi
größerem Umfange als bei anderen Stellen gehobene Achtem
len anweise. Ich glaube , dieser Gesichtspunkt kann F® Htd gej
als richtig anerkannt werden. Tie OberrechnungskamF " Bei

testuB
“

hat ganz gewiß eine wichtige staatsrechtliche
Diese Bedeutung findet aber ihren Ausdruck darin , ^wir an ihre Spitze einen Präsidenten stellen , der
nähernd den gleichen Gehalt wie ein Minister hat a
der, ebenso wie die Kollegialmitglieder , mit allen
tien der Unabhängigkeit ausgestattet ist ; ich meine , &
drückt sich die hohe Bedeutung der Oberrechnungskan̂
aus . Aber darin , ob wir nun für 15 mittlere Bea .
an der Oberrechnungskammer , die alle den gleichen

if b“
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jA, noch überflüssigerweisenominelle Vorsteher haben,
h für wEj ^ j,je Bedeutung der Oberrechnungskammer nicht
mg lhlG

^

:Itcnb
liefen ZW möchte deshalb glauben , daß der Antrag der
man ch G Regierung, diese Stellen als solche der Gehalts -
ht — d« fc E 1 b künftig wegfallend zu bezeichnen , wohl ge
ar so iii fertigt ist, und ich bedauere, aus den angeführten
i, und di wden dem Anträge der Herren Kollegen Pfefferle und
nrngSto affen nicht zustimmen zu können.

uns ii
Leise , M
tuinaj vg. Witteman » (Ztr . ) : Ich stehe auf einem ganz

»eisigstes imn Standpunkt , als mein Freund Kopf ihn eben

Lageni> " Ausdruck gebracht hat . Grundsätzliche Erwägungen
itrag ^ 1 die mich veranlassen, dafür zu stimmen, daß

len ' beii Gehaltstarif , wie er geschaffen worden ist, be-

fsenbaue* ^ Gehaltstarif haben wir s . Z . als Prinzip

ben , u>l! ^ stellt , daß sämtliche Beamtenstellen „Spitzenstellen"

b Rea» sollen , und die Stellen , um die es sich hier bei

[trag sei
”er Petition handelt , sind eben tatsächlich Spitzen -

. ^ Gehen wir nun den Erläuterungen zum Budget
’

^ ^ und streichen wir diese Stellen , dann haben die¬

len ^ ®eam*en' die sich einmal dazu entschlossen haben,
. . ^ Oberrechnungskammer überzugehen, nicht mehr

s? mk 1 Möglichkeit, solche Spitzenstellen zu erreichen . Es
L c “klt sich hier nicht um neue Stellen , sondern es

K i!k ^ ^ er darum , ob die vorhandenen , notwendigen
r M s amen eine Vorrückungsmöglichkeit , die ihnen in einer
's£ r L von fast 40 Jahren gewährt und die außer -

dre v im Gehaltstarif des Jahres 1908 sanktioniert
ller, I otben ist , erhalten bleibt oder nicht ,
enn M
lition et Äs ich s. Zt . bei den Beratungen der Budgetkom-
hrer Wen mit anderen Herren zusammen für den Strich
jorie w* «- Passus der Erläuterungen eingetreten bin , ist
den , do aens der Großh. Regierung namentlich darauf hinge-
l geneii rsen worden, daß Vorsteherstellenhier gar nicht in Frage
i spät«« fen. Ich habe damals schon darauf hingcwiesen,
mte ha» ! sich auch in Ministerien derartige Vorsteherstellen
>enn und daß man nach der Zuschrift des Großh .
egten»! Wnzministeriums für Stellen, die mit derartigen
it . Ar "nieherbeamten besetzt werden sollen , erst noch in ein-

ung $ Fällen die Vorsteher ge sch äste schaffen will.
dcrung»| man lediglich an dem Worte hängen bleiben will
skam«n ^ lagt : Vorsteherstellen nur für Beamte , die Vor-

nd kan« Geschäfte zu erfüllen haben, dann ist man recht
in der Lage , auch in der Oberrechnungskammer

p
-, „

tci oder vier solche Beamte derartige Vorsteher-

ingelvio ^ sie zu schaffen, dann hat man auch einen Zustand ,
staffln«1 rechtfertigt , entsprechend den Verhältnissen hier

man &
™ ^ Eich Vorsteherstellen zu haben.

rnt Bedeutung der Oberrechnungskammer muß meines
’ne

„jjt Elkens auch in ihren mittleren Beamten zum Aus -

, gebracht werden. Das ist bei allen Behördenstellen
- rflifflfr m • ^en Ministerien rücken die mittleren Beamten
'

. ^ ^ w die höchsten Beförderungsmöglichkeiten vor,

atr b °
r, .man seinerzeit die Oberrechnungskammer als

f C
* hmuf 4

'
iut geschaffen hat , das man gewissermaßen den

a mf bj; v *en ebenbürtig ausbauen wollte, so meine ich,

, auch bei den mittleren Beamten zum Aus -
ie’ ijL kommen. Auch aus dieser Erwägung heraus

» man dafür stimmen, daß die Anmerkung zu den

r 'erf lWh etUn8 ?n gestrichen wird . Wenn uns seitens der
Regierung zugesichert werden würde, daß die

ten tatsächlich auch wieder in andere Verwaltungs -
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zweige hinüberkämen und daß sie dort in jenen Ver-
waltungszweigen die zahlreichen höheren Stellen , die
der Gehaltsklasse Lid entsprechen , erreichen würden ,
dann wären meine Bedenken lange nicht so weitgehend,
wie sie jetzt sind Allein seitens der Großh. Regierung
ist ausdrücklich gesagt worden, daß sie zwar de jure in
andere Stellen hinüberkommen können , daß das aber
d6 facto nicht der Fall ist, daß man eben in anderen
Verwaltungszweigen , im Ministerium usw . , die Beamten
in die E 1 b-Stellen vorrücken läßt , die man bereits in
dem Verwaltungskreise hat , die man kennt und denen
man damit auch die Möglichkeit eröffnet habe, in der¬
artige Stellen überzugehen.

Ich möchte bei der Gelegenheit gar nicht verfehlen,
auch darauf hinzuweisen, daß gerade die mittleren
Beamten diejenigen sind , die in der Oberrechnungs¬
kammer die Hauptlast der Revision haben, und daß
diese Tätigkeit nicht etwa eine Tätigkeit beschaulicher
und ruhiger Art ist, sondern , wer etwas vom Rechnungs¬
wesen und von den Aufregungen der Zahlen usw. weiß,
der kann sagen , daß derartige Beamte, wenn sie Tag
für Tag mit Zahlen rechnen und Zahlen nachprüfen
müssen , eine Tätigkeit ausüben , die , wenn sie auch be¬
schaulich und ruhig nach außen aussieht, tatsächlich eine
geistig sehr aufregende und anstrengende ist . Auch von
diesem rein menschlichen Gesichtspunkt aus , meine ich,
ist der Antrag , den der Herr Abg . Pfefferle und andere
Herren und ich gestellt haben, durchaus begründet . Im
übrigen kann ich nur das mir zu eigen machen , was
der Herr Abg . Pfefferle ausgeführt hat, und ich möchte
mich dem voll und ganz anschließen .

Abg . Kolb (Soz .) : Meine Freunde werden für den
Antrag der Budgetkommission stimmen. Vom
gefühlsmäßigen Standpunkt widerstrebt es einem ja ,
dem betreffenden Beamten in der Weise nahezutreten ,
wie es hier geschehen muß . Allein von grundsätzlichen
Erwägungen aus muß man eben auf den Standpunkt
kommen , den die Budgetkommission eingenommen hat .
Wo sollen wir denn mit der Vereinfachung der Staats¬
verwaltung hinkommen, wenn wir den Standpunkt ein¬
nehmen wollen, den der Herr Abg . Wittemann einge¬
nommen hat ? Dann kommt man eben nicht zu einer
Vereinfachung, dann muß man nicht nur den Wünschen
der Oberrechnungskammer sondern auch denen der Be¬
amtenkategorien aller Art in der ganzen Staatsverwal¬
tung in derselben Weise Rechnung tragen , dann bleibt
es eben bei dem . was jetzt ist, und an Sparsamkeit ist
gar nicht zu denken . Man darf auch nicht vergessen ,
daß , wie alle diese Stellen gemacht worden sind , sie
nicht aus der Notwendigkeit des Dienstes heraus ge¬
schaffen worden sind , sondern daß sie gewissermaßen eine
Abfindung für die künftige Revision des Gehaltstarifs
waren ;

'
so sind diese Stellen alle gemacht worden . Aber

nicht bloß in der Oberrechnungskammer sondern auch
in allen möglichen Ministerien und Abteilungen
hat man auf diese Weise den Wünschen der Beamten
entsprochen in der Annahme, daß, wenn einmal die
Gehaltstarifrevision durchgeführt wird , dann auch alle
diese überstüssigen Stellen wieder beseitigt werden.
Wenn wir nun damit nicht den Anfang machen , kommen
wir überhaupt nicht vorwärts . Dafür bin ich allerdings
nun auch, daß nicht bloß in der Oberrechnungskammer
in der Weise vorgegangen wird sondern auch in den
Ministerien , daß man auch dort diese sogen . Vorsteher-
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stellen, die gar keine Vorsteherstellen sind, beseitigt .
Wenn die Beamten der Oberrechnungskammer sich
darüber beschweren , daß bei ihnen diese Stellen be¬
seitigt werden , während man sie in den Ministerien
ruhig beläßt , so haben sie recht , und wir haben alle
Veranlassung , hier zu erklären, daß wir den Wunsch
haben , daß auch in den übrigen Ressorts der Staats¬
verwaltung diese Sparsamkeitspolitik angewandt wird,
mit anderen Worten , daß diese überflüssigen Stellen ,
die in Wirklichkeit einen besonderen Wirkungskreis
gar nicht haben , sondern die nur geschaffen worden
sind, um den betreffenden Beamten auf indirektem
Wege eine Gehaltszulage zu geben , beseitigt werden.

Im übrigen ist die Bemerkung doch angebracht, daß
wir es hier bei dieser Eingabe der Herren aus der
Oberrechnungskammer mit einer bedenklichenSchattenseite
unseres neuen Gehaltstarifsystems zu tun haben, nämlich
der Schaffung der Spitzen stellen , die ganz zweifellos
immer aufs neue wieder Unzufriedenheit in den Kreisen
der Beamten Hervorrufen werden , denn die Beamten
sehen im großen und ganzen in diesen Spitzenstellen
einfach eine obere Gehaltsklasse , in die sie ganz selbst¬
verständlich Hineinrücken wollen und zwar ohne Aus¬
nahme . Wir werden aus diesem Grunde immer und
immer wieder Petitionen aus den Kreisen der Beamten
bekommen, und ich für meine Person hätte nur den
Wunsch, daß wir möglichst bald wieder zu einem ein¬
facheren System unserer Gehaltsordnung kommen, weil
ich der Überzeugung bin , daß das jetzige System immer
nur Unzufriedenheit hervorruft und daß es auch bei
dem besten Willen nicht möglich sein wird , die Dinge
so zu machen, daß jeder damit zufrieden ist.

Abg . Or . Heimburger (fortschr . Vp .) : Wir stehen
hier wieder vor der bekannten Geschichte mit den guten
Vorsätzen. Wenn davon geredet wird , daß unsere
Staatsverwaltung zu teuer ist, so ist das ganze Haus
mit Begeisterung dabei , daß von jetzt ab gespart wer¬
den sollte, und es werden dann allgemeine Grundsätze
aufgestellt , es werden gute Vorsätze gefaßt , nach denen
jetzt gespart werden soll . Aber bei dem ersten Fall ,
wo einmal wirklich gespart werden soll, werden alle
diese guten Vorsätze vergessen , dann tritt an die
Stelle der Grundsätze das gute Herz, man will niemand
zu nahe treten , und alle die Sparvorsätze sind wieder
in die Luft verflogen . So können wir nicht fortmachen!
Wenn wir wirklich einmal an die Vereinfachung der
Staatsverwaltung Herangehen wollen , wenn wir ein¬
mal ernst machen wollen mit dem Sparen , so muß
eben bei der ersten Gelegenheit auch damit ernst
gemacht werden . Wenn wir jetzt bei der ersten Ge¬
legenheit schon wieder dazu übergehen , zu sagen :
„ Prinzipiell wollen wir schon sparen, aber in diesem
einzelnen Falle darf man doch nicht so hartherzig
sein " , so wird sich dieser Fall bei jedem prak¬
tischen Versuch zu sparen wiederholen , wir werden
überhaupt nie dazu kommen , diese guten Vorsätze
durchzuführen. Es gibt ja auch sonst Beamte , die
keine Beförderungsmöglichkeit haben . Ich darf nur
daran erinnern , daß z B . die Mittelschullehrer Jahre
lang gar keine Beförderungsmöglichkeit gehabt haben.
Das hat man als etwas hingenommen , was nicht zu
ändern war , weil eben aus sachlichen Gründen keine
Stellen da waren , die einen höheren Beamten beansprucht
haben . Wir müssen uns dem auch fügen , daß wir nicht

so hoch steigen können wie die Juristen , weil, , etwas
einmal für Schulmänner keine Stellen da sind,
so hoch bewertet sind wie die für die Juristen.
meine also, wir müssen da bei dem ersten Main»! sM ®(

muß .
nal ans

:er beiGrundsätzen treu bleiben und sagen : Wenn Borstch
sachlich notwendig sind , wollen wir sie bewsi—
aber bloß der Beförderungsmöglichkeit wegen im ^ im
wir solche Stellen nicht bewilligen . Dann !J| ^ ^tc
Sie doch auch die Zahlen an ! Es sind da angch jjger sgdrei Sekretariats - und Rechnungsbeamte nach Et tlbtgleisieben nach F 1 , also zehn Beamte , und für diese [K(j)nu:
Beamten sollen nun vier Vorsteherstellen not» - ^
sein. Wenn man das allein schon zahlen« ^ ,
betrachtet, springt einem doch ins Auge , das
keine sparsame Verwaltung sein kann. Wen« !

^für zehn Beamte vier Vorsteher haben muß , so liq . .
doch auf der Hand , daß das sachlich nicht gerechtst

'

ist. Man könnte zustimmen , wenn zugleich derÄ . ^
damit verbunden wäre , es möge bis zum nächsten i "

tag einmal eine Vergleichung solcher Stellen fülM^ se
liche Ministerien und entsprechende Amtsstellen aus
werden , und wenn sich dann auch dort solche
flüssigen Stellen Herausstellen , dann sollten auch
gestrichen werden . Mer wenn wir jetzt schon dem
widersprechen, und zwar dem vollständigen Strich
wir sagen , alle vier Stellen sollen wieder herg>
werden , dann haben wir schon den ersten
dazu getan , daß künftighin solche an und stk
sachlich unbegründeten Stellen erhalten
und dem kann ich nicht beistimmen,
hätte vielleicht zugestimmt , wenn man eine
hätte wollen bestehen lassen ; aber nun überhaupt
vier Stellen auch für die Zukunft bestehen zu
dazu kann ich mich nicht entschließen. Ich
meine Stellungnahme entspricht doch den Grund!
die wir bei Erlaß des Beamtengesetzes laut ven
haben , zu denen wir uns damals auch den ^
zahlern gegenüber verpflichtet haben , und die unk
nicht wieder in den Wind schlagen dürfen .
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Abg . Vogel - Mannheim (fortschr. Vp .) : -
leider gegen die Ausführungen meines Freundes
burger sprechen . Seine Ausführungen waren ein
rer Vorwurf gegenüber der Regierung , die uns
Haltstarif .vorgelegt und in der Kommission vet
hat . Die Regierung hat damals diese Stellen pls
in der Gehaltsklasse E lb beantragt , und wir, dies
glieder des hohen Hauses , sind dem Antrag der ^
rung gefolgt , weil uns nachgewiescn worden ist'
diese Einsetzung in den Gehaltstarif eine Notwend
zur Herbeiführung der Zufriedenheit der Beamte^
Ich gebe dem Herrn Kollegen Kolb ganz recht ,
nach den Erfahrungen , die wir gemacht haben ,
dauern müssen, daß wir nicht fester geblieben sind *
über der Einführung von Spitzenstellen . A^er
drohte damals mit dem üblichen „Unannehmbar ,
dem Zurllckziehen des ganzen Gehaltstarifs , wen"
nicht in der Weise , wie es dann auch geschehen ! . ^
Spitzenstellen belassen würde . Es wäre freilich ^
und für die Herbeiführung der Zufriedenheit ein
ßen Anzahl von Beamten viel richtiger gewestn-
man das Geld , das man für die Spitzenstellen auA
hat , für diejenigen Kategorien von Beamten
hätte , die im Gehaltstarif leider schlecht wegge

"
,

sind . Jetzt stehe ich aber auf dem Standpunkt , daS '
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' » etwas durchgeführt, man es systematisch durchfüh-

^ muß. Ich finde es unbegreiflich , wenn man auf
■;pd anfängt, den Beamten der Oberrechnungskam -

Beförderungsmöglichkeit zu nehmen , die nicht
| äer den Augen der Herren der Regierung zu arbei -

ben , denen die Gnadensonne nicht so scheint als
mißen Beamten , die ständig in den Strahlen dieser
: ihre Arbeit verrichten und von denen man infolge

(
iger Beobachtung weiß , daß sie ihre Pflicht und

Idigkeit irr vollem Maße tun . Die Beamten der
rechnungskammer tun ihre Arbeit etwas abseits , sie

fiigentlich dazu da , eine Revision über die Regie -

Amaßregeln selbst vorzunehmen , um eine Kontrolle

^kinne des Hohen Hauses auszuüben , und deshalb
«ere ich es ganz besonders , daß man hier eine Aus -

!»e einführen und gerade bei diesen Beamten allein
kden Sparmaßregeln anfangen will . Die Beispiele ,
fta Herr Kollege Kopf angeführt hat , stimmen nicht,
l diese Beispiele Stellen betreffen , die überhaupt auf -
tet werden. Er führt die Wagenwärter an . Ich

|jiir die Wagenwärter gesprochen, aber wenn ich die

ungnahme der Regierung hier richtig beurteile , so
die Regierung : Diese Stellen sind unnötig , die

dieser Beamten wird für diese Arbeit nicht
"in Anspruch genomlnen . Wenn also diese Stellen

i

n , wird dem Gehaltstarif keine Gewalt angetan ,

«er haben die Beamten auch in Zukunft die gleiche
nt , welche sie gehabt haben , als diese. Stellen im
-tarif geschaffen worden sind ; sie haben genau
Tätigkeit wie früher und haben diese Tätigkeit

Zukunft. Wenn sich also etwas geändert hat , dann
die Gesinnung derjenigen geändert , welche diese

erstellen nunmehr in Rechnungsbeamtenstellen
dein will - das ist die Grotzh . Regierung , und fer-

jenigen, die diesem Vorhaben der Großh . Regie -

glimmen will , das ist die Mehrheit des Hohen
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^ >usicrialdirektor int Finanzministerium Gehcimerat
er : Ich muß Sie bitten , den Antrag der Herren

- Pfefferte ttttö Gen . abznlekmen. Die Gründe , die
diese Ablehnung sprechen , sind von einer Anzahl
tttt bereits zutreffend ausgeführt worden . Es han -

.""r eine Maßregel , die sich in eine große Anzahl
Maßnahmen cingliedert , die die Vereinfachung und

Egung unseres Bcamtenapparates bezwecken . Wir
^ uns die Frage vorlegeir müssen , ob das bisherige

. ^
u , daß Beamte nach einer Anzahl von Dienstjahren

^
«Hett vorgerückt sind , die ihrer Arbeit nicht entspro -

. ^ ben , und wozu ein innerer Grund nicht vorhanden

^
wr die Zuktmft noch aufrecht zu erhalten sei . Wir

^mt nach pflichtmäßiger Überlegung sagen : „Neiit ,
dkesent Zustand soll gebrochen werden / es soll eine
tc Bezahlung nur eintreten , wenn eine höhere Lei-

^ ^
von dem Beamten verlangt wird .

" Das befindet

Durchaus im Einklang
' mit dem , was wir bei Schaf -

, ^ Gehaltstarifs mit dem Hohen Hause vereinbart

„ Als wir Umschau hielten nach solchen Stellen ,
sich die Stellen der Revisionsvorstände der Ober -

^ gskammer geradezu aufgedrängt , denn hier bc-

kein Unterschied zwischen der Tätigkeit der sogc-

En Revisionsvorstände und der übrigen Revisoren
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der Behörde . Wir haben das ermittelt , indem wir uns
an das Präsidium der Oberrechnungskammer gewendet
haben mit der Anfrage , wie die Tätigkeit der Revisions¬
beamten beschaffen sei, und wir haben die klare und bün¬
dige Antwort erhalten , daß alle Revisionsbeamten du
gleiche Tätigkeit leisten und von einer Revisionsvor¬
standstätigkeit überhaupt keine Rede sein könne. Auf
Grund dieser Erklärung der zuständigen Behörde war eS
unsere Pflicht , vorzuschlagen, daß künftig solche als nicht
berechtigt anerkannte . Revisionsvorstandsstellen in Weg¬
fall gebracht werden . Es ist nicht gerechtfertigt , wenn
eisizetne der Herren ausgesprochen haben, es sei eine ver¬
einzelte Maßnahme und man sehe sich in dem Staats¬
vorschlag vergeblich um , wo in gleicher Weise verfahren
sei. Wenn Sie den Staatsvoranschlag durchsehen, werden
Sic finden , daß beim Verwaltungshof 2. bei der Zoll -
und Steuerdirektion 3 Revisionsvorstandsstellen als
künftig wegfallend bezeichnet sind . Wir haben in der
Ernziehung solcher Stellen alles getan , was nach sach¬
licher Erwägung möglich war . Wenn auf die RevisionS -
vorstandsstellen bei den Ministerien hingewiesen worden
ist, so muß ich bemerken , daß sich dieTätigkeit dieser Beam¬
ten von der der Revisionsvorstände der Oberrechnungs -
kaittmer qualitativ wesentlich unterscheidet. Ich kann
das in bezug airf das Finanzminisierilun bestätigen auf
Grund memer Beobachtung, und es wird bei andern
Ministerien genau dasselbe Verhältnis oblvalten .

Einige Herren haben auch ein Unrecht dariil erblicken
»vollen , daß durch die allmähliche Aufhebung der Revi -
sionsvorstandsstellen die Spitzen stellen bei der
Oberrechnungskammer beseitigt werden. Das beruht auf
einem Irrtum . Die Revisionsvorstandsstellen der Ober¬
rechnungskammer sind nicht Spitzenstellen , sondern sie
bilden eine Kategorie für sich, die Spitzenstellen für die
Revisionsbeamten sind unter E 2 des Gehaltstarifs vor¬
gesehen. Ich möchte ferner darauf aufmerksam machen,
daß die Revisionsbeamten der Oberrechnungskammer
durch den Gehaltstarif eine wesentliche Verbesserung in
der Möglichkeit vorzuriicken erlangt haben. Früher , vor
Inkrafttreten des neuen Gehaltstarifs waren nur die
vier Vorstandsstellen in Abteilung E eingereiht , nun¬
mehr ist für die Hälfte sämtlicher Revisionsbeomtcit die
Möglichkeit gegeben, nach E 2 vorzurückcn . Es hat also
der Gehaltstarif auch den Revisionsbeamten der Ober¬
rechnungskammer eine erhebliche Verbesserung gebracht.

' Ter formale Einwand , daß man die Stellen nicht auf -
heben dürfe , weil im Gehaltstarif die Stellen der Revi¬
sionsvorstände aufgeführt seien, ist nicht berechtigt. Der
Gehaltstarif gibt nur den Rahmen der Stellen , die mög -

licherweise errichtet werden können, er gibt aber keine
Vorschrift, daß diese Stellen auch errichtet werden müs-
sen , diese Vorschrift gibt erst das Budget , daS diesen
Rahmen ausfüllt , und wenn sich im Laufe der Zeit di»

Notwendigkeit oder die Möglichkeit ergibt , von der Be¬
setzung irgend einer Stelle , die im Gehaltstarif vorge¬
sehen ist , abzusehen, so wird das im Budgetwege durch¬
geführt . Aus allen diesen Gründen glaube ich, daß wenn

irgendwo dann gerade in diesem Falle der Vorschlag der

Regierung durchaus gerechtfertigt ist und die Geneh -

migung des Hohen Hauses finden sollte.
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Die allgemeine Beratung wird geschlossen . Der Be¬
richterstatter der Budgetkommission verzichtet auf das
Schlußwort .

Für die Unterzeichner des Antrags der Abgg . Pfefferle
und Genossen erhält das Schlußwort

Abg . Pfefferle (natl .) : Gestatten Sie mir noch ein
kurzes Wort . Von verschiedenen Seiten ist darauf hin¬
gewiesen worden , daß manche Herren aus grundsätzlichen
Erwägungen heraus gegen unseren Antrag stimmen
wollen , und der Herr Abg . Dr . Heimburger hat gemeint ,
man sei doch sonst im Hause darüber einig , daß tunlichst
gespart werde . Demgegenüber möchte ich nur darauf
Hinweisen , daß wir mit unserem Antrag nur bezwecken
wollten , daß bis zum nächsten Landtag noch einmal in
eine Prüfung eingetreten werden solle , ob nicht in
anderen Ressorts die gleichen Verhältnisse herrschen , und
daß dann eine gemeinschaftliche Ordnung dieser Beamten¬
verhältnisse geschaffen werden soll. Ich habe in meiner
Begründung betont , daß die Frage noch zu erörtern sein
werde , ob nicht eine oder zwei dieser Stellen bei der
Oberrechnungskammer bestehen bleiben können . Man
hätte dann noch Gelegenheit , auf dem nächsten Landtag
die Sache noch einmal durchzuprüfen und zu einer all¬
gemeinen Regelung dieser Frage Stellung zu nehmen .
Hier handelt es sich aber darum , ob etwas , was wir
vor zwei Jahren sanktioniert haben , wieder in Wegfall
kommen soll , und das war es , was uns veranlaßt hat ,
diesen Antrag einzubringen . Vielleicht käme man im
nächsten Landtag dazu , die Sache einheitlich zu regeln .
Wenn ich wüßte , daß sich eine Mehrheit nach der Rich¬
tung finden würde , so würde ich den Antrag in dieser
Beziehung abändern , aber nach dem , was ich in dieser
Debatte gehört habe , darf ich wohl annehmen , daß unser
Antrag kaum eine Mehrheit bekommen wird . Ich möchte
aber trotzdem wiederholt anregen , in dieser Angelegen¬
heit eine einheitliche Regelung herbeizuführen .

In der Einzelberatung ergreift niemand das Wort .

Der zu § 1 Gehalte vorliegende Antrag der Abgg .
Pfefferle und Genossen wird mit großer Mehrheit
abgelehnt , der Antrag der Budgetkommission
zum Spezialbudget der Großh . Oberrechnungskammer -
für die Jahre 1910 und 1911 sowie zu der Denkschrift
der Großh . Oberrechnungskammer vom 24 . November
1909 , gegen den sich kein Widerspruch erhebt , als
angenommen und schließlich die Petition '
der Rechnungsbeamten bei der Großh . Ober¬
rechnungskammer um Belastung ihrer derzeitigen
Beförderungsverhältnisse dem Antrag der Kommission
entsprechend mit Stimmenmehrheit für erledigt erklärt .

Zu Ziffer 3 der Tagesordnung erhält das Wort

Berichterstatter Abg . Büchner (Zentr.) : Der Gesetz¬
entwurf betreffend die Jrrenfürsorge , über den wir
heute beraten und Beschluß fassen sollen, ist schon dem
letzten Landtage Vorgelegen, kam damals aber nicht mehr
zur Erledigung, weil er den Ständen erst vorgelegt wurde ,als die Session zu Ende ging. Diesmal ging er dem
Landtag gleich zu Anfang der Tagung zu und zwar zu¬
erst dem anderen Hohen Hause . Dieses hat ihn nach

Vornahme einer Anzahl meist redaktioneller ÄndernM
bereits angenommen . Auch Ihre Kommission hat ficfi i*
zwischen mit dem Entwurf befaßt und ist zu dem Ergebs
gelangt , Ihnen vorzuschlagen , Sie möchten ihn eber
falls annehmen und zwar unverändert in de
Fassung der Ersten Kammer .
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Die .Jrrenfürsorge , speziell das Verfahren bei Äiifmb,

Geisteskranker in Heilanstalten, tvar bis jetzt wie in da '
meisten deutschen Bundesstaaten so auch bei uns lechWM^ 1
im Verordnungswege geregelt . Speziell ist es
Landesherrliche Verordnung vom 3 . Oktober 1895, ergä« ^gchdurch die Verordnung vom 17 . Dezember 1908 , die W
Verfahren bei Aufnahme von Geisteskranken in I »
anstalten regelt . Durch den vorliegenden Gesetzen!«
nun soll dieses Verfahren gesetzlich geregelt well»
Insbesondere soll eine einwandfreie gesetzliche Grunchtz
für die in der zwangsweisen Unterbringung eines GrW
kranken liegende Freiheitsbeschränkung
werden.
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In der Ersten Kaminer hatten sich Bedenken erhob«,
ob dies überhaupt notwendig oder doch zweckmäßig ß
Ihre Kommission dagegen hält die gesetzliche Regelm?
einstimmig mindestens für zweckmäßig. Ich will Sie «
juristischen Ausführungen nicht langweilen und verwch
deshalb in dieser Beziehung lediglich auf die gedruck»
Berichte der Kommissionen beider Häuser und zwar jeivch
auf Ziffer I der Berichte . Nur die Quintessenz der M
führungen sei nochmals wiedergegeben . Sie besteht dam
daß zwar , soweit die zwangsweise Unterbringung in ei«k
Irrenanstalt auch im öffentlichen Interesse erfolgt — sei ^
wegen der von dem Geisteskranken für Leib und Leb»
Eigentum oder Sittlichkeit seiner Mitmenschen drohend»
Gefahr , sei es wegen des von Angehörigen oder sonstig"
Pflegern des Kranken durch Mißhandlung oder Verwab:
losung desselben gegebenen Ärgernisses — , eine hinreicheî
gesetzliche Grundlage für die in der Unterbringung liegend
Freiheitsbeschränkung schon jetzt gegeben sein dürftê
zwar in den §§ 97 und 98 des badischen PolizeistE
gesetzbuchs , daß aber , soweit die Unterbringung ledigh ?
im Interesse des Kranken selbst erfolgt, dis
Grundlage nur in einem sogenannten Gewohnheit ^ '

rechte gefunden werden kann . Angesichts des in
Verfassung , speziell in den §§ 13 und 65 , nicdergcleM
Grundsatzes des badischen Staatsrechts , daß jede
schränkung der persönlichen Freiheit gesetzlich begrüno"
sein müsse , ist dies aber nicht unbedenklich und es
infolgedessen nicht ausgeschlossen, daß die badische Sk«^
Verwaltung eines Tages in eine rechte Verlegenheit ßf
raten könnte, wenn eben nicht eine einwandfreie gesetzt
Grundlage für jeden Fall der ztvangSweiscn
bringung eines Geisteskranken in einer Irrenanstalt f
schaffen würde .

Bis jetzt ist sie allerdings in eine solche Lage nicht skommen, wie überhaupt Beschwerden von Erheblichkeit üb"
das Verfahren bei Aufnahmen Geisteskranker in Irwr
anstalten bei uns seit Menschcngedenken nicht vorgekoinih

#
sind. Auch der Fall der Frau Gertrud Hirschberg in 23# ®:
der uns infolge einer Petition auf dem Landtag 19^ .
beschäftigt hat , war nicht so, daß davon ein Aufbe^
gemacht werden könnte . Das Schlimmste , was in dE
Falle passiert ist , bestand darin , daß die Petentin 1t
lang anstatt in einer öffentlichen, in einer Privakirr^
anstatt untergebracht war . Wenn aber bis jetzt bei **
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^ Baden so wenig Klagen laut geworden sind , so ist dies

Meicht mehr ein Verdienst der Behörden und Arzte , die

H mit den Geisteskranken zu befasien haben , als der

Lwrdnungen und Bestimmungen , die sich auf deren Be -

imdlung beziehen .

Auf alle Fälle kann es nur als wünschenswert und als

MifnÄ Deckmäßig bezeichnet werden , daß ein Verfahren , das zu

ie in t« ? einschneidcrwen Beschränkungen der persönlichen , Freiheit

? ledialii btigt wie die , Jrrensürsorge , auf eine unzweifelhafte ge -

t es 8 gliche Grundlage gestellt wird .
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. Noch ist aber die weitere Frage zu beantworten , ob

»cht diese gesetzliche Regelung bester durch das Reich

chlgen sollte . Zweifellos wäre das Reich nach Artikel 4

Uer 15 der Reichsvcrfassung dazu ermächtigt , und nach
«i neuesten Erklärungen eines Vertreters der verbündeten

Regierungen vom April v. I . ist es auch nicht ausge -

ßlossen , daß einmal das Reich in die Regelung dieser
Raten« eintritt ; einstweilen aber ist man im Reiche über
das Stadium der Erhebungen und Erwägungen noch nicht

bimusgekolnmen und , wie die Großh . Regierung in der

Kommission erklärt bat , wird das auch noch auf abseh¬
bare Zeit so bleiben .

Unter diesen Umständen hält Ihre Kommission wie ge¬
sagt die gesetzliche Regelung des Jrrenfürsorgewesens durch
de» badischen Staat mindestens für zweckmäßig ; sie

bMßt die Vorlage aber auch noch deshalb , weil sie eine
»Äischenswerte Beschleunigung des Verfahrens bei

Aufnahme Geisteskranker in Irrenanstalten bringt und weil
si weiter die Möglichkeit schafft , in jedem Falle des

Mngsweisen Unterbringens oder Zurückhaltens in einer

Irrenanstalt nicht nur den Rekurs im Verwaltungswege
ja ergreifen , sondern arrch im Wege der Klage die Ent -

bheidung einer richterlichen Instanz anzurufen . Schon
Eeiu um dieses Fortschrittes willen , der den denkbar

Wien Schutz des Individuums gegen willkürliche und

^ erhaupt unstatthafte Beschränkung feiner persönlichen
Mheit bedeutet , würde es sich ineines Erachtens empfehlen ,
°!r Vorlage zuzustimmen .

, gestatten sie inir nun noch in Kürze auf die einzelnen
Bestimmungen des Entwurfs einzngehen . Borausgeschickt
shnur noch , daß sie im wesentlichen eine Kodifikation der¬
ben bisher bestehenden und im großen und ganzen be¬

ehrten aber wie gesagt nur im Verordnungswege er¬
zenen Bestimmungen sind . Weiter sei vorausgeschickt , daß
? sich bei der Vorlage nicht handelt um den Fall , daß
^ Kranker auf seinen eigenen Antrag in eine Anstalt
^ genommen wird , sondern nur nur die Fälle , tvo Kranke
^ gen oder doch ohne ihren Willen in einer Anstalt

hergebracht werden , wobei weiter zu unterscheiden sind

^ Fälle , wo jemand auf Grund einer festgestellten
Geisteskrankheit in eine Irrenanstalt verbracht wird , und

Fälle , wo die Geisteskrankheit erst festgestellt werden

,
und die Unterbringung eben zu diesem Zweck , d . h.

Beobachtung des Geisteszustandes des Be¬
henden erfolgt .

Mit den erstgenannten Fällen befassen sich die §§ 1 — 7

^ Entwurfs , und zwar regeln die §§ 1 — 6 das ordent -
" che Verfahren bei der Aufnahme , während § 7 das
"^ ordentliche oder Dringlichkeitsverfahren betrifft .

Das ordentliche Verfahren wird entweder eingeleitet
? ffch einen Antrag oder es geht von Amts wegen
^ r sub cx

. LS67

Von dem Verfahren auf Antrag handeln die §§ 2 — 4 .

§ 2 bezeichnet die , die zur Stellung des Antrags
berechtigt sind . Es sind dies einerseits Verwandte und
Vormünder (Ziff . 1 — 3) und anderseits Behörden , unter
denen namentlich die Armenverbände und Bezirksämter in

Betracht koinmen (Ziff . 4 — 7) . Dabei sei darauf aufmerksam
gemacht , daß der Antragsteller als solcher nicht auch zur
Kostenerstattung verpflichtet ist . und daß der vorliegende
Entwurf überhaupt davon absieht , die Kostenerstattungs¬
pflicht , zu regeln ; sie richtet sich nach den bestehenden allge¬
meinen Rechtsvorschriften .

§ 3 handelt von den Voraussetzungen , unter denen dem

Antrag stattzugeben ist . Es muß eine Geisteskrankheit
vorliegen und die Notwendigkeit der Anstaltsfürsorge , und
beides muß von einem im Deutschen Reiche approbierten
Arzt bezeugt sein . In diesem einzigen Punkt weicht
der diesmalige Entwurf von dem dem letzten Landtage
vorgelegten Entwurf ab , insofern als in diesem das Zeugnis
eines beamteten Arzkes verlangt war . Hierin haben die

nichtbeamteten Ärzte aber ein Mißtrauensvotum erblickt ,
worauf die Regierung diese Forderung fallen ließ . Ihre
Kommission stimmt dem um so lieber zu , als dadurch zu¬
gleich in vielen Fällen eine Beschleunigung des Verfahrens
ermöglicht sein wird . Auch gegenüber dem bisherigen
Verfahren wird das Verfahren des Entwurfs ein rascheres
sein . Zwar konnte das Zeugnis auch jetzt schon von einem

gewöhnlichen Arzt ausgestellt sein , aber es bedurfte der Be¬

stätigung durch den Bezirksarzt . Dabei war diese Be¬

stätigung von zweifelhaftem Wert , weil sie in der Regel
ohne persönliche , Untersuchung des Kranken erfolgte . Ihre
Kommission hat deshalb auf dieses Erfordernis der Be¬

stätigung sehr gerne verzichtet .

§ 4 weist die Prüfung der Voraussetzungen dem Bezirks¬
amt zu und ordnet an , daß im Falle des Vorliegens der

Voraussetzungen das Bezirksamt die Unterbringung des
Kranken in einer Anstalt für statthaft zu erklären

habe . Der Paragraph bestimmt weiter , daß diese Statt¬

hafterklärung , was bis jetzt zum mindesten zweifelhaft war ,
als polizeiliche Verfügung im Sinne des § 4 des

Verwaltungsrechtspflegegesetzes , gegen die die Klage an
den Verwaltungsgerichtshof gegeben ist , zu gelten
habe , und in dieser Bestimmung liegt der große Fort¬
schritt , den das Gesetz zum Schutze der persönlichen Frei¬
heit bringt und von dem ich vorhin gesprochen habe . Die

Klage steht nicht nur dem Kranken selbst zu , sofern er

wenigstens volljährig und nicht geschäftsunfähig ist, sondern

auch seinen nächsten Verwandten sowie dem Armenverband ,
letzterem wegen der ihm nnt der Unterbringung erwachsenden
Lasten . Tie Klage ist an eine Notfrist von einem Monat

gebunden und diese beginnt mit der Eröffnung der bezirks¬
amtlichen Verfügung und für Klagberechtigte , an die eine

Eröffnung nicht erfolgt , mit der Unterbringung . Diese

sehr zweckmäßige Bestimmung ist durch die Erste Kammer

eingefügt worden und Ihre Kommission hat noch den

Wunsch beigefügt , die Regierung möge in die Vollzugs -

verordriung eine Weisung aufnchmen , wonach sämtliche

Klagberechtigte tunlichst , von der Unterbringung alsbald

in Kenntnis gesetzt werden sollen , weil sonst das Klagrecht leicht
illusoriscb werden könnte . Ich nehme ohne weiteres an ,
daß auch das Hohe Haus sich diesem Wunsch anschließen
wird , deffen Effüllung übrigens die Regierung bereit -

zugesagt hat .

5 sodann handelt vom Verfahren von Amts wegen .
Es kann nämlich auch ohne Antrag die Unter -
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156&r. i ,
Bringung angeordnet werden , wenn der Kranke
für sich selbst oder andere Personen oder für das Eigen¬
tum gefährlich oder für die öffentliche Sittlichkeit anstößig
oder inbezng auf Aufsicht , Schutz , Verpflegung oder ärzt¬
lichen Beistand verwahrlost oder gefährdet ist . Es sind
das also größtenteils Fälle , wo die Unterbringung im
öffentlichen Jntereffe erfolgt . Es sind aber auch Fälle
darunter begriffen , wo die Unterbringung nur im eigenen
Interesse des Kranken erfolgt , insbesondere weil er an
einer Selbstmordmanie leidet , und wo bisher als Grund¬
lage für die Anordnung der Unterbringung , ebenso wie
für die im vorhergehenden Paragraphen behandelte Statthaft¬
erklärung derselben , nur das Gewohnheitsrecht angezogen
werden konnte . Auch fiir diese Unterbringung im eigenen
Jntereffe des Kranken eine einwandsfteie gesetzliche Grund¬
lage zu schaffen , war , wie eingangs ausgeführt , die haupt¬
sächliche Veraulassung zur Vorlage des Gesetzentwurfs .

Die Unterbringung von Amts wegeil darf im Gegensatz
zur bloßen Statthafterklärung der Unterbringung nur auf
Grund eines bezirksärztlicheu Zeugnisses erfolgen ,
was bei einem Verfahren von Amts wegen selbstverständlich
ist . Auch darf der Kranke in diesem Fall nur iu einer
öffentlichen Anstalt untergebracht werden , ioährend bei
der Unterbringung auf Antrag auch eine Privatirrenanstalt
in Betracht kommen kann . Selbstverständlich steht auch
in diesem Fall wie bisher der Klageweg an den Ver¬
waltungsgerichtshof offen . Von dem bisherigen Ver¬
fahren von Amts wegeil enthält das jetzige insofern eine
wesentliche Abweichung , als der Anordnung des Bezirksamts
nicht mehr die Anhörung des Bezirksrats vorhergehen
muß . Ihre Kommission war in dieser Beziehung nicht
ohne Bedenken , stimmte aber schließlich zu, weil die An¬
hörung des Bezirksrats eine namhafte Verzögerung mit
sich bringt und insofern auch eine Härte für den Kranken
und seine Familie bedeuten kann , als dadurch einem
größeren Personenkreis intime Angelegenheiten preisgegeben
werden müssen .

Nachdem so der Entwurf das Verfahren auf Antrag
sowohl als das von Amts wegen geregelt hat , bestimmt
er in § 6 noch , welches Bezirksamt zuständig sein soll ,
die Unterbringung für statthaft zu erklären oder anzu¬
ordnen .

Hier scheint es mir angebracht , noch kurz eine Streit -
ftage zu erwähnen , die sich sowohl in der Ersten Kammer
als in Ihrer Kommission aufgeworfen hat , nämlich die
Frage , ob mit der Klage gegen die Statthasterklärung oder
Anordnung der Unterbringung der Verwaltungsgcrichts -
hof oder die ordentlichen , die bürgerlichen Gerichte ,
speziell die Landgerichte zu befassen seien und ob demgemäß
die Statthafterklärung oder Anordnung dem Bezirksamt
oder dem Amtsgericht als Vormundschaftsgericht zuzuweisen
sei . Ich will Sie auch hier mit längeren juristischen Aus¬
führungen verschonen und sage nur soviel : Die Entscheidung
in diesem Meinungsstreit hängt davon ab , ob man die
Statthafterklärung oder Anordnung der Unterbringung als
einen Akt der Medizinalpolizei ansieht oder als einen
solchen der Rechtspolizei . Nimmt man das erstere an ,
so ist die Befaffung der Gerichte mit der Sache aus¬
geschloffen durch § 4 des Einführungsgesetzes zum Gerichts -

verfaffungsgesetz , der es direkt verbietet , die Gerichte mit
anderen Verwaltungssachen als Justizverwaliungssachen zu
befaffen . Nun spricht allerdings viel dafür , daß es sich
wenigstens in einem Teil der Fälle der Unterbringung ,
namentlich in den Fällen der Stattbasterklärung um

einen Akt der Rechtspolizei handele . Trotzdem haben jü t oder i

auch die Anhänger dieser Ansicht für die vom Entivw imng o

vorgesehene Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden aM M ist.
sprachen , hauptsächlich deshalb , weil immerhin ihre AM « Einsi
nicht ganz unbezweifelt ist und man sich nicht der GefM "ur
aussetzen kann , daß sich die bürgerlichen Gerichte mit
auf den § 4 des Einführungsgesetzes zum Gerichts!
fasiungsgesetz für unzuständig erklären . Auch entspi
die Regelung des Entwurfs dem bisherigen Verfahren ,
zu Beanstandungen keinerlei Anlaß geboten hat .

Galten die bisherigen Paragraphen dem ordentlii !
Verfahren , so regelt § 7 das außerordentliche
Dringlichkeitsverfahren , das in dringenden Fö
die sofortige fürsorgliche Unterbringung eines Geisi
kranken ohne Antrag und Statthafterklärung und a»
ohne Anordnung von Amtswegen ermöglichen soll . A
wendige Voraussetzung ist hier das Zeugnis desAk ^
zirksarztes oder eines anderen beamteten Arzd

mindk
von se
de .

und ge,
Klak
werd
ch ei

Wen
sverf
lichen

dm Fa
solle «

nicht li
Der

namentlich eines Arztes der öffentlichen Irrenanstalt , »» irnotwe
welche die Aufnahme erfolgen soll . Unter im
näher bestimmten Umständen genügt aber auch dal Duerul
Zeugnis des Arztes einer Privatirrenanstalt . Wird da iiich ein
Kranke sodann in eine Anstalt ausgenommen , so che Wc
er nicht länger als 3 Wochen zurückbehalten werde» kvruch e
falls nicht vorher die Aufnahme im ordentlichen L» tobtet t
fahren für statthaft erklärt oder angeordnet wird . & senden
achtet jedoch der Anstaltsleiter eine der Voraussetzung » eit ist, so
unter denen die Unterbringung von Amts wegen geimi chen , u
§ 5 erfolgen kann , als vorliegend , so hat er noch J

* % wie
Ablauf der dreiwöchigen Frist dem Bezirksamt Anzeiß kRekurs
zu machen und den Kranken noch weiter zurückzubehalt » ^
bis das Bezirksamt seine Entschließung getroffen ^ Ent

keinenfalls aber länger als weitere 3 Wochen, ? "cht ,

ganzen also nicht länger als 6 Wochen . In der W *
jubelte

rungsvorlage waren Fristen von 6 Wochen vorgeW - ^ in

nach Wegfall der Anhörung des Bezirksrats konnten fr «ngen
aber auf je 3 Wochen herabgesetzt werden . lj ° ha

Dhren
Damit sind die Bestimmungen betreffs der Unit

bringung auf Grund einer fest ge st eilten Geisteskrankl
erschöpft , und es erübrigt noch die Regelung der UnM
bringung in einer Irrenanstalt zwecks Beobacht ^
des Geisteszustandes . Es geschieht dies in § 8 , ? « 91
den reichsgesetzlich geregelten Fällen , unter denen ?Mng
Fall der Unterbringung eines Angeschuldigten zM ^ ffte

Vorbereitung eines Gutachtens über seinen Geisteszusta ? T
der wichtigste sein dürfte , noch drei weitere hinzuM »
nämlich die Unterbringung von Zwangszöglingi > »» § 11

Strafgefangenen und Militärpersonen . Auch *

diesen kann die Feststellung ihres Geisteszustandes t
^

hen
boten sein , um etwa ermessen zu können , ob der

“
f^

' Un

treffende nicht wegen Geisteskrankheit aus der Zwa ^ ^ ^
sp

erziehung oder aus dem Gefängnis oder vom
zu entlassen sei . Die Anordnung hat in diesen ^
vom Vormundschaftsgericht oder den andern zuständig ^

«n ;

Behörden auszugehen . Die Verwahrung darf ebenM ^ ho

nicht länger als sechs Wochen dauern . ^

Die bisher besprochenen Paragraphen haben ! edi^ ^ !ung
das Verfahren bei der Aufnahme behandelt . Die (
folgenden regeln nun das nicht minder wichtige Versah"'

bei der Entlassung . ^
efu

Nach 8 9 darf , was eigentlich selbstverständlich ^ WMoi

niemand gegen seinen Willen in einer Anstalt ^ zi

gehalten werden , wenn er als nicht geisteskrank er
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laBra Ä i oder Heilung eingetreten ist oder die Statthaft -
Enwxr düng oder die bezirksamtliche Anordnung zurück-

m aM Ml ist. Gegen die Zurückhaltung kann jeder -
Einspruch erhoben werden und zwar wiederum
nur von dem Kranken selbst, sofern er nicht
minderjährig und geschäftsunfähig ist , sondern

von seinen nächsten Verwandten und dem Armen-
e. über den Einspruch entscheidet das Bezirks¬

and gegen dessen Entscheidung kann auch in diesem
Klage beim Verwaltungsgerichtshofe er¬
werben und zwar nicht nur von dem , der den
ch erhoben hat , sondern von allen zum Einspruch

igten. Also auch in Bezug auf das Ent¬
ein sehr weitgehender Schutz der

Geists Wischen Freiheit , zumal da diese Bestimmungen auch
und aal km Falle des Dringlichkeitsverfahrens Anwendung
oll . Äi tvi sollen, obwohl in diesen Fällen der Kranke ohne-
desN ' t nicht länger als sechs Wochen zurückgehalten werden

ArM o, Der Schutz ist so weitgehend, daß die Erste Kammer
listalt st mnotwendigerachtet hat , anderseits wieder einen Schutz
m GÄ die Behörden zu errichten , damit sie sich des Ansturms
uch i® Querulanten einigermaßen erwehren können. Falls
Wird da Ech ein Einspruch lediglich wiederholt , was ein erst

so dm! che Wochen vorher erhobener, aber zurückwiesener
werde» »ivruch enthalten hat , wenn also neue Tatsachen nicht

hen B» nabtet werden und wenn außerdem laut eines zu
ird . ^ ebenden Gutachtens der Zustand des Kranken unver -
etzunH «t ist, so darf das Bezirksamt eine weitere Entschließung
n geimi ihnen, und als Rechtsmittel gegen diesen Bescheid
noch m «, ^ e wenigstens Ihre Kommission annimmt , nur
Lnzeizl [ 8efur§ im Verwaltungswege in Betracht.
behalA ^
sfen hlL Me- Entlassung muß aber , wie im § 10 bestimmt
zen , d> " icht erfolgen , wenn der der Statthafterklärung

giegit Mdeliegende Antrag zurückgezogen wird . Liegt
:gesehck ^ in einem solchem Falle eine der Voraus¬
inten |

®ngen zur Unterbringung von Amtswegen
shat der Anstaltsleiter wie im Dringlichkeits-

t
»dun dem Bezirksamt eine Anzeige zu erstatten

den Kranken in der Anstalt bis zur Ent -
ung des Bezirksamtes zurückzuhalten, auf keinen
btt länger als 3 Wochen . In gleicher Weise ist im
echenden Fall auch zu verfahren , wenn ein auf
, eigenen Antrag untergebrachter Kranker seine

men i* blutig verlangt , oder wenn eine zur Beobachtung
n zwe^ ^ isteszustandes eingewiesene Person wegen Ab -
iszust̂ Beobachtungsfrist entlassen werden soll.
inzuM ,
lingi > ^ z li endlich schreibt vor, daß die Bestimmungen des

Auch ^ über Aufnahme und Entlassung Geisteskranker
ndes t ^ chende Anwendung zu finden haben auf öffentliche

der & und Krankenanstalten , unter die insbesondere auch
Zwan^ Mispflegeanstalten zu rechnen sind . Doch dürfen in

Milö" Anstalten , von Fällen des Dringlichkeitsverfahrens
n Fä^ nur solche Kranke ausgenommen werden, die
tändl̂ ' Zeugnis eines beamteten Arztes der psychiatri-
rbens<̂ Behandlung nicht bedürfen.

^ dchlußbestimmung des § 12 bezieht sich auf die
* von Vollzugsvorschriften und bedarf keiner

!e be^ Erwähnung .
Serr̂ tz .

^ « fügt sei nur noch , daß sog. Nervenanstalten
L Irrenanstalten anzusehen sind und demgemäß

dlrch -r ^ŝ chene Geisteskranke in solchen Anstalten , sofern
t zugleich als Privatirrenanstalten im Sinne § 30

IgM » >

der Gew. » O . konzessioniert sind , nicht ausgenommen
werden dürfen.

Damit habe ich den wesentlichen Inhalt des Gesetz¬
entwurfes vorgetragen , und ich wiederhole nun namens
Ihrer Kommission den eingangs gestellten Antrag :

Das Hohe Haus wolle dem Gesetzentwurf in der
Fassung, die ihm die Erste Kammer gegeben hat ,
zustimmen (Beifall ).

In der allgemeinen und Einzelberatung ergreift Nie¬
mand das Wort.

Der Gesetzentwurf in Fassung der Beschlüsse der Ersten
Kammer wird in namentlicher Abstimmung einstimmig
angenommen .

Schluß der Sitzung kurz vor 1 Uhr.

* Karlsruhe , 26 . April . 11 . öffentliche Sitzung der
Ersten Kammer. Tagesordnung auf Freitag den 29.
April 1910 , vormittags halb 10 Uhr :

1 . Bekanntgabe neuer Einläufe .

2 . Bericht der Budgetkommission und Beratung über das Bud¬
get des Großh . Ministeriums des Innern (Hauptabteilung IV )
für die Jahre 1910 und 1911, Ausgabe Titel XVI , und Ein¬
nahme Titel VII , für Förderung der Landwirtschaft (B .Nr .
65 ) ; Berichterstatter : Prinz Alfred zu Löwen st ein .

3 . Mündlicher Bericht der Petitionskommission und Beratung
über die Petitionen :

a) des Vereins badischer Finanzbeamten , die Anstellungs¬
verhältnisse der nichtetatmätzigen Finanzassistenten betr . ;

d) der Beamten der Kostenrevision bei der Großh . Zoll - und
Steuerdirektion um Einreihung in die ihrer Dienstauf -
gabe entsprechende Gehaltsklasse ;

c) des Landesvereins der Bureaus Kanzlei - und Rechnungs¬
beamten der gesamten Großh. Staatsverwaltung um
Besserstellung ihrer Einkommensverhältnissc ;

d ) des Verbands badischer Lokomotiv- und Schifssmaschinen -
beamten um Verbesserung ihrer Lage ; Berichterstatter :
Freiherr von la Roche - Starkenfels

* Karlsruhe , 26 . April . 70. öffentliche Sitzung der

Zweiten Kammer. Tagesordnung auf Donnerstag den
28. April 1910 , vormittags 9 Uhr :

Anzeige neuer Eingaben . Sodann :

Berichte der Petitionskommission und Beratung über die

Petitionen

>
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1. der Inhaber der sog. Wiener Kaffeehäuser in Mannheim

um Aufhebung der Polizeistunde in ihren Lokalen , Be¬
richterstatter : Abg . Maier ;

2 . des ehemaligen Straßenwarts Eugen Flachs in Mudau
um Gewährung einer jährlichen Unterstützung in monat¬
lichen Raten , Berichterstatter : Abg . Koger ;

8. des früheren Brückenwärters Heinrich Seutzler in Diedes-
heim um Erhöhung seines Unterstützungsgehalts , Bericht¬
erstatter : Abg. R ö ck e l ;

4. des ehemaligen Schutzmanns Christian Noe in Mannheim
um Wiederverwendung im Staatsdienst oder Gewährung
eines Ruhegehalts , Berichterstatter : Abg . Wiede -
mann ;

5. des David Rosewich , Rheinwärter a . D . in Meissenheim,
um Erhöhung seines Unterstützungsgehalts , Berichterstat¬
ter : Abg . Wiedemann ;

6. des Verbandes süddeutscher Schäfereibesitzer um Gewäh¬
rung von Erleichterungen in bezug auf den Verkehr mit

Schafherden auf den Staats - und Körperschaft̂
Berichterstatter : Abg . Kurz ;

7. des Brückenwärters a . D . Martin Eser in Obrich
Erhöhung seines Ruhegehalts , Berichterstatter : j
Geiger ; '

8 . des Gemeinderats und Kirchengemeinderats. it |
gingen , die Abhaltung des Kirchweihfestes in
vreinde Wenzingen betr ., Berichterstatter : Abg. Ki|
Heiligkreuz ;

9. der Witwe des Hilfsaufsehers Ludtpig Kühne in 1
heim um Unterstützung, Berichterstatter : Abg. MÄ
Schopfheim:

10. des Sieuereinnehmereiassistenten Jos . Anton Ach
Freiburg um Besserstellung durch Anwendung W-
der Gehaltsordnung , Berichterstatter : Abg . Z "!
tn e y e r.
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Verantwortlich für den Bericht über die Verhandlungen der Zweiten Kammer : Or . Otto Wallst
Truck und Verlag der G . Brau n schcn Hofbuchdruckerei . Beide in Karlsruhe .
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